
Land Sachsen-Anhalt  Einzelplan 06 

Rechnung über den Haushalt 
des Ministeriums für Wissenschaft und 

Wirtschaft 
- Wissenschaft und Forschung - 

für das 

Haushaltsjahr 2015 

Anlagen für die Kapitel 0604, 0605, 0606, 0608, 0611, 0615, 0616, 0617 und 0618 



Zusammenstellung

Einnahmen Ausgaben

Kapitel Ist-Einnahmen
zu übertragende 

Einnahmereste

Summe der 

Einnahmen  

(Sp. 2 + 3)

Ist-Ausgaben

zu übertragende 

Ausgabereste, 

Vorgriffe (-)

Summe der 

Ausgaben  

(Sp. 5 + 6)

Überschuß  

oder  

Zuschuß (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

0602 59.839.502,85 --- 59.839.502,85 92.806.489,18 545.582,28 93.352.071,46 -33.512.568,61

0603 33.798.685,19 --- 33.798.685,19 117.322.956,31 --- 117.322.956,31 -83.524.271,12

0604 --- --- --- 137.248.190,00 --- 137.248.190,00 -137.248.190,00

0605 600.000,00 --- 600.000,00 64.791.884,00 --- 64.791.884,00 -64.191.884,00

0606 --- --- --- 13.804.004,00 --- 13.804.004,00 -13.804.004,00

0608 --- --- --- 56.990.098,00 --- 56.990.098,00 -56.990.098,00

0611 --- --- --- 85.196.396,32 --- 85.196.396,32 -85.196.396,32

0615 --- --- --- 25.796.653,28 --- 25.796.653,28 -25.796.653,28

0616 --- --- --- 33.493.836,00 --- 33.493.836,00 -33.493.836,00

0617 --- --- --- 14.458.370,00 --- 14.458.370,00 -14.458.370,00

0618 --- --- --- 18.521.571,00 --- 18.521.571,00 -18.521.571,00

0621 69.028.211,75 --- 69.028.211,75 85.908.282,70 --- 85.908.282,70 -16.880.070,95

0630 --- --- --- 33.412.099,69 --- 33.412.099,69 -33.412.099,69

Summe 163.266.399,79 --- 163.266.399,79 779.750.830,48 545.582,28 780.296.412,76 -617.030.012,97

Epl. 06 
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Zusammenstellung

Einnahmen Ausgaben gegenüber dem

Haushaltsansatz

aus dem Vorjahr 

übertragene 

Einnahmereste

Gesamtsoll           

(Sp. 9 + 10)
Haushaltsansatz

aus dem Vorjahr 

übertragene 

Ausgabereste, 

Vorgriffe (-)

Gesamtsoll           

(Sp. 12 + 13)

Überschuß oder 

Zuschuß (-)

Ergebnis in Sp. 15   

bedeutet das 

Ergebnis in Sp. 8 

eine Verbesserung 

oder  Verschlech-    

terung (-) 

über- und 

außerplanmäßige 

Ausgaben, 

Vorgriffe (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 10 11 12 13 14 15 16 17

45.064.200,00 --- 45.064.200,00 79.749.900,00 333.055,19 80.082.955,19 -35.018.755,19 1.506.186,58 ---

34.963.500,00 --- 34.963.500,00 120.240.200,00 --- 120.240.200,00 -85.276.700,00 1.752.428,88 ---

--- --- --- 137.462.900,00 --- 137.462.900,00 -137.462.900,00 214.710,00 ---

600.000,00 --- 600.000,00 64.953.200,00 --- 64.953.200,00 -64.353.200,00 161.316,00 ---

--- --- --- 13.830.300,00 --- 13.830.300,00 -13.830.300,00 26.296,00 ---

--- --- --- 57.130.200,00 --- 57.130.200,00 -57.130.200,00 140.102,00 ---

--- --- --- 85.258.000,00 --- 85.258.000,00 -85.258.000,00 61.603,68 ---

--- --- --- 25.836.000,00 --- 25.836.000,00 -25.836.000,00 39.346,72 ---

--- --- --- 33.624.500,00 --- 33.624.500,00 -33.624.500,00 130.664,00 ---

--- --- --- 14.500.900,00 --- 14.500.900,00 -14.500.900,00 42.530,00 ---

--- --- --- 18.567.500,00 --- 18.567.500,00 -18.567.500,00 45.929,00 ---

84.146.000,00 --- 84.146.000,00 102.562.400,00 --- 102.562.400,00 -18.416.400,00 1.536.329,05 ---

--- --- --- 30.052.000,00 --- 30.052.000,00 -30.052.000,00 -3.360.099,69 75.760,59

164.773.700,00 --- 164.773.700,00 783.768.000,00 333.055,19 784.101.055,19 -619.327.355,19 2.297.342,22 75.760,59
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Ü b e r s i c h t 

E i n n a h m e n 

0 1 2 3

Kapitel Bezeichnung

Steuern und 

steuerähnliche 

Abgaben

eigene Einnahmen
Übertragungs- 

einnahmen

vermögens- 

wirksame und 

Sondereinnahmen

Gesamt-         

einnahmen

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

0602 Allgemeine Bewilligungen  --- 45.467,37 53.750.798,00 6.043.237,48 59.839.502,85

0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-

Abkommen     

--- 396.329,69 33.248.855,50 153.500,00 33.798.685,19

0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg  --- --- --- --- ---

0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität  --- --- --- 600.000,00 600.000,00

Halle-Wittenberg und Klinikum     

0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle     --- --- --- --- ---

0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke 

Universität     

--- --- --- --- ---

Magdeburg und Klinikum     

0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  --- --- --- --- ---

0615 Hochschule Magdeburg-Stendal  --- --- --- --- ---

0616 Hochschule Anhalt  --- --- --- --- ---

0617 Hochschule Harz  --- --- --- --- ---

0618 Hochschule Merseburg  --- --- --- --- ---

0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung  --- --- 69.028.211,75 --- 69.028.211,75

0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen  --- --- --- --- ---

Rechnungsergebnis für --- 441.797,06 156.027.865,25 6.796.737,48 163.266.399,79

Einzelplan 06 

(Anm. 1)

Rechnungssoll für --- 310.000,00 157.743.000,00 6.720.700,00 164.773.700,00

Einzelplan 06 

(Anm. 2)

gegenüber dem Rechnungssoll --- M 131.797,06 W 1.715.134,75 M 76.037,48 W 1.507.300,21

Mehr (M) / Weniger (W)

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste,

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, 

deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
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        Ü b e r s i c h t   

       A u s g a b e n          

4 5 6 7 8 9

persönliche 

Verwaltungs- 

ausgaben

sächliche 

Verwaltungs- 

ausgaben; 

Schuldendienst

Übertragungs- 

ausgaben
Bauausgaben

sonstige Ausgaben 

für Investitionen 

und 

Investitionsförde- 

rungsmaßnahmen

besondere 

Finanzierungs- 

ausgaben

Gesamt-         

ausgaben

Überschuß oder 

Zuschuß (-)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

8 9 10 11 12 13 14 15

6.527.037,41 334.444,26 63.215.225,24 --- 23.275.364,55 --- 93.352.071,46 -33.512.568,61

R 31.832,28  R 67.750,00  R 446.000,00  R 545.582,28

--- --- 105.533.506,31 --- 11.789.450,00 --- 117.322.956,31 -83.524.271,12

       

--- --- 135.528.490,00 --- 1.719.700,00 --- 137.248.190,00 -137.248.190,00

       

--- 900.000,00 54.843.984,00 --- 9.047.900,00 --- 64.791.884,00 -64.191.884,00

       

--- --- 13.604.004,00 --- 200.000,00 --- 13.804.004,00 -13.804.004,00

       

--- --- 47.634.398,00 --- 9.355.700,00 --- 56.990.098,00 -56.990.098,00

       

--- --- 83.196.396,32 --- 2.000.000,00 --- 85.196.396,32 -85.196.396,32

       

--- --- 25.296.653,28 --- 500.000,00 --- 25.796.653,28 -25.796.653,28

       

--- --- 33.049.136,00 --- 444.700,00 --- 33.493.836,00 -33.493.836,00

       

--- --- 13.928.370,00 --- 530.000,00 --- 14.458.370,00 -14.458.370,00

       

--- --- 17.921.771,00 --- 599.800,00 --- 18.521.571,00 -18.521.571,00

       

--- 168.885,25 85.739.397,45 --- --- --- 85.908.282,70 -16.880.070,95

       

22.538.268,50 --- --- --- --- 10.873.831,19 33.412.099,69 -33.412.099,69

       

29.065.305,91 1.403.329,51 679.491.331,60 --- 59.462.614,55 10.873.831,19 780.296.412,76

R 31.832,28  R 67.750,00  R 446.000,00  R 545.582,28 -545.582,28

25.750.674,20 1.726.880,99 685.181.400,00 --- 60.839.900,00 10.602.200,00 784.101.055,19

R 33.174,20 R 81.880,99   R 218.000,00  R 333.055,19 -333.055,19

M 3.314.631,71 W 323.551,48 W 5.690.068,40 --- W 1.377.285,45 M 271.631,19 W 3.804.642,43 M -212.527,09
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Einnahmen                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 331 01 !139! Zuweisungen des Bundes für Investitionen gem. § 2 !      6.000.000,00!              0,00!      6.000.000,00! 

!        !   ! (1) EntflechtG                                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.          !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 381 01 !891! Zuweisung anderer Ministerien für den Zuschuss an !         43.237,48!              0,00!         43.237,48! 

!        !   ! die Kultusministerkonferenz im Zusammenhang mit   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse  !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0602/685 26.            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.64 !   ! Förderung von Innovationen in der Hochschullehre  !        218.000,00!              0,00!        218.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 231 64 !139! Kompensationszahlungen des Bundes für die beendete!        218.000,00!              0,00!        218.000,00! 

!        !   ! Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.88 !   ! Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation       !         45.467,37!              0,00!         45.467,37! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 119 88 !139! Rückzahlungen von Überzahlungen                   !         45.467,37!              0,00!         45.467,37! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 0602/429 88, 0602/681 88, 0602/685 88, 0602/894   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 88,                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.90 !   ! Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur  !     53.532.798,00!              0,00!     53.532.798,00! 

!        !   ! Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

  Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  !  Haushalts-  !  !  Mehr /  !  Über-/außer- !  ! 

!  Haushalts-  !  reste     !  Gesamtsoll  !  Weniger(-)  !  planmäßige  !  Begründung der Abweichungen  ! 

!  ansatz  ! Vorgriffe (-) !  (Spalte 7+8)  !  (Spalte 6-9) !  Ausgaben,  !   gegenüber dem Gesamtsoll   ! 

!  !  aus Vorjahr  !  !  !  Vorgriffe  !  ! 

!  EUR  !      EUR      !  EUR  !      EUR  !   EUR   !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  7  !  8  !  9  !  10  !  11  !  12  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  6.000.000!  0,00!  6.000.000,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  120.700!  0,00!  120.700,00!  -77.462,52!  0,00! 381 01:  ! 

!  !  !  !  !  ! Mindereinnahmen, da für die  ! 

!  !  !  !  !  ! Anerkennung von ausländischen  ! 

!  !  !  !  !  ! Bildungsabschlüssen bei Heilberufen  ! 

!  !  !  !  !  ! nur ein Teilbetrag durch die KMK  ! 

!  !  !  !  !  ! für die Gutachtenstelle für die   ! 

!  !  !  !  !  ! Bewertung und Anerkennung aus-   ! 

!  !  !  !  !  ! ländischer Berufsqualifikationen   ! 

!  !  !  !  !  ! (ZAB) von den Ländern abge-   ! 

!  !  !  !  !  ! fordert wurde, so dass durch MS   ! 

!  !  !  !  !  ! auch nur eine teilweise Auszahlung  ! 

!  !  !  !  !  ! an das MW erfolgte - siehe Kap.   ! 

!  !  !  !  !  ! 0602, Tit. 685 26.   ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  218.000!  0,00!  218.000,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  218.000!  0,00!  218.000,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  0!  0,00!  0,00!  45.467,37!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  0!  0,00!  0,00!  45.467,37!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  38.725.500!  0,00!  38.725.500,00!  14.807.298,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 231 90 !139! Zuweisung des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020   !     53.532.798,00!              0,00!     53.532.798,00! 

!        !   ! zum Programm zur Verbesserung von Lehre und       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Studienbedingungen                                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 0602/685 90, 0602/812 90, 0602/981 90,            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                   Ausgaben                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 533 05 !139! Transparenz und Effizienzcontrolling im           !         60.928,00!              0,00!         60.928,00! 

!        !   ! Hochschulbereich                                  !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 533 06 !139! Durchführung eines hochschulübergreifenden        !         40.000,00!              0,00!         40.000,00! 

!        !   ! Landesberichtswesens                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 632 01 !139! Erstattungen von Verwaltungsausgaben der Stiftung !        224.848,01!              0,00!        224.848,01! 

!        !   ! für Hochschulzulassung (Stiftung)                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 632 02 !162! Erstattungen bei Verwaltungsabkommen in           !        574.902,00!              0,00!        574.902,00! 

!        !   ! Bibliotheksverbünden                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 632 03 !162! Abgeltung von Ausgleichsansprüchen nach dem       !        511.223,97!              0,00!        511.223,97! 

!        !   ! Urheberrechtsgesetz (UrhG)                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 632 04 !139! Erstattungen von Verwaltungsausgaben für das      !        178.090,63!              0,00!        178.090,63! 

!        !   ! dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV)         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 671 01 !139! Kostenerstattung zur Administration der           !         35.200,00!              0,00!         35.200,00! 

!        !   ! EU-Strukturfonds                                  !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind.                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 684 01 !133! Zuschuss an die Evangelische Hochschule für       !        465.900,00!              0,00!        465.900,00! 

!        !   ! Kirchenmusik Halle (Saale)                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 05 !139! Zuweisung an die Hochschulen zum Leistungsbudget  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! der Hochschulen ab 2011                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     38.725.500!           0,00!     38.725.500,00!  14.807.298,00!           0,00! 231 90:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Mehreinnahmen, da bei der            ! 

!               !               !                  !               !               ! Haushaltsaufstellung 2015/2016       ! 

!               !               !                  !               !               ! die Vertragsgestaltung zum Über-     ! 

!               !               !                  !               !               ! gang von der 2. zur 3. Pro-          ! 

!               !               !                  !               !               ! grammphase des Hochschulpaktes       ! 

!               !               !                  !               !               ! 2020 noch nicht abgeschlossen        ! 

!               !               !                  !               !               ! und somit die Einnahmen des          ! 

!               !               !                  !               !               ! Bundes an das Land Sachsen-          ! 

!               !               !                  !               !               ! Anhalt noch nicht bekannt waren.     ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         65.000!           0,00!         65.000,00!      -4.072,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         40.000!           0,00!         40.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        252.200!           0,00!        252.200,00!     -27.351,99!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        580.200!           0,00!        580.200,00!      -5.298,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        516.200!           0,00!        516.200,00!      -4.976,03!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        224.700!           0,00!        224.700,00!     -46.609,37!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         62.100!           0,00!         62.100,00!     -26.900,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        465.900!           0,00!        465.900,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 685 06 !139! Fonds zur Unterstützung der Strukturanpassung der !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Hochschulen und Medizinischen Fakultäten          !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 07 !139! Unterstützung der Hochschulen bei der Integration !         85.442,58!              0,00!         85.442,58! 

!        !   ! von politischen Flüchtlingen mit akademischen     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Hintergründen                                     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 24 !139! Zuschuss des Landes zur Finanzierung der          !         78.780,89!              0,00!         78.780,89! 

!        !   ! Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 25 !139! Zuschuss des Landes zur Hochschulrektorenkonferenz!         58.838,27!              0,00!         58.838,27! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 26 !011! Zuschuss an die Kultusministerkonferenz           !        618.402,98!              0,00!        618.402,98! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Titels dürfen überschritten werden bis zur    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0602 Titel 381 !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 27 !142! Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen     !         80.095,80!              0,00!         80.095,80! 

!        !   ! Volkes                                            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 29 !139! Zuschuss des Landes zur Finanzierung des Deutschen!         59.695,74!              0,00!         59.695,74! 

!        !   ! Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung!                  !                  !                  ! 

!        !   ! (DZHW) und der Abteilung Hochschulentwicklung als !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Nachfolgeeinrichtungen der HIS GmbH               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 30 !011! Rat für Informationsinfrastrukturen               !          5.859,75!              0,00!          5.859,75! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 53 !139! Zuschuss für die Studierendenschaften             !         35.000,00!              0,00!         35.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

  Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  !  Haushalts-  !  !  Mehr /  !  Über-/außer- !  ! 

!  Haushalts-  !  reste     !  Gesamtsoll  !  Weniger(-)  !  planmäßige  !  Begründung der Abweichungen  ! 

!  ansatz  ! Vorgriffe (-) !  (Spalte 7+8)  !  (Spalte 6-9) !  Ausgaben,  !   gegenüber dem Gesamtsoll   ! 

!  !  aus Vorjahr  !  !  !  Vorgriffe  !  ! 

!  EUR  !      EUR      !  EUR  !      EUR  !   EUR   !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  7  !  8  !  9  !  10  !  11  !  12  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  0!  0,00!  0,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !   !   ! 

!  200.000!  0,00!  200.000,00!  -114.557,42!  0,00! 685 07:  ! 

!  !  !  !  !  ! Minderausgaben, da sich 2015 die   ! 

!  !  !  !  !  ! Maßnahmen zur Unterstützung der   ! 

!  !  !  !  !  ! Hochschulen bei der Integration   ! 

!  !  !  !  !  ! von politischen Flüchtlingen mit   ! 

!  !  !  !  !  ! akademischen Hintergründen noch   ! 

!  !  !  !  !  ! in der Anlaufphase befunden haben,  ! 

!  !  !  !  !  ! so dass die vorgesehenen Mittel   ! 

!  !  !  !  !  ! nicht vollständig verausgabt   ! 

!  !  !  !  !  ! werden konnten.   ! 

!  !  !  !  !  !   ! 

!  80.000!  0,00!  80.000,00!  -1.219,11!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  58.800!  0,00!  58.800,00!  38,27!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  709.900!  0,00!  709.900,00!  -91.497,02!  0,00! 685 26:  ! 

!  !  !  !  !  ! Minderausgaben, da zum einen von   ! 

!  !  !  !  !  ! der KMK für die Anerkennung von   ! 

!  !  !  !  !  ! ausländischen Berufsabschlüssen   ! 

!  !  !  !  !  ! bei Heilberufen nur ein Teilbetrag  ! 

!  !  !  !  !  ! von der KMK von den Ländern abge-   ! 

!  !  !  !  !  ! fordert und zum anderen durch   ! 

!  !  !  !  !  ! die KMK ein Überschuss aus der   ! 

!  !  !  !  !  ! institutionellen Förderung des   ! 

!  !  !  !  !  ! Sekretariats der KMK aus dem HHJ   ! 

!  !  !  !  !  ! 2014 verrechnet wurde. Außerdem   ! 

!  !  !  !  !  ! führte die Neuberechnung mit dem   ! 

!  !  !  !  !  ! Königsteiner Schlüssel 2015 zu   ! 

!  !  !  !  !  ! weiteren Minderausgaben.   ! 

!  !  !  !  !  !   ! 

!  81.000!  0,00!  81.000,00!  -904,20!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  60.400!  0,00!  60.400,00!  -704,26!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  7.400!  0,00!  7.400,00!  -1.540,25!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  35.000!  0,00!  35.000,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 686 02 !165! Institut für Hochschulforschung                   !        382.300,00!              0,00!        382.300,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titel !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 685 65.                                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 686 03 !162! Zuschuss an das Nietzsche-Dokumentationszentrum   !         33.340,00!              0,00!         33.340,00! 

!        !   ! (NDZ)                                             !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 893 01 !133! Zuschüsse an die Otto-von-Guericke Universität    !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Magdeburg zur Förderung des Automotivebereiches,  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! CMD                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des         !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausschusses für Finanzen auf Empfehlung des       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Fachauschusses für Wissenschaft und Wirtschaft    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! geleistet werden.                                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.61 !   ! Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur      !      9.102.602,84!              0,00!      9.102.602,84! 

!        !   ! Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Finanzhilfen (EntflechtG)                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Titelgruppe 62. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Ausgaben!                  !                  !                  ! 

!        !   ! dürfen nur insoweit geleistet werden, wie der Bund!                  !                  !                  ! 

!        !   ! gem. § 2 (1) EntflechtG Mittel für diese Maßnahme !                  !                  !                  ! 

!        !   ! anteilig zur Verfügung stellt.                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 533 61 !139! Dienstleistungen Außenstehender                   !         49.533,27!              0,00!         49.533,27! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 812 61 !139! Erwerb von Großgeräten                            !      4.217.837,42!              0,00!      4.217.837,42! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! aller Titel der Titelgruppen 61 und 62 eingegangen!                  !                  !                  ! 

!        !   ! werden.                                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 61 !139! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland !      4.835.232,15!              0,00!      4.835.232,15! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

  Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  !  Haushalts-  !  !  Mehr /  !  Über-/außer- !  ! 

!  Haushalts-  !  reste     !  Gesamtsoll  !  Weniger(-)  !  planmäßige  !  Begründung der Abweichungen  ! 

!  ansatz  ! Vorgriffe (-) !  (Spalte 7+8)  !  (Spalte 6-9) !  Ausgaben,  !   gegenüber dem Gesamtsoll   ! 

!  !  aus Vorjahr  !  !  !  Vorgriffe  !  ! 

!  EUR  !      EUR      !  EUR  !      EUR  !   EUR   !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  7  !  8  !  9  !  10  !  11  !  12  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  382.300!  0,00!  382.300,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  36.000!  0,00!  36.000,00!  -2.660,00!   0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  0!  0,00!  0,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  10.700.800!  0,00!  10.700.800,00!  -1.598.197,16!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !   !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  80.000!  0,00!  80.000,00!  -30.466,73!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  5.629.600!  0,00!  5.629.600,00!  -1.411.762,58!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !   !  !   !  ! 

!  !  !   !  !  !  ! 

!  !  !   !  !  !  ! 

!  !  !   !  !  !  ! 

!  4.991.200!  0,00!  4.991.200,00!  -155.967,85!  0,00!  ! 

!  !  !   !  !  !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.62 !   ! Maßnahmen auf der Grundlage der                   !      4.492.163,06!              0,00!      4.492.163,06! 

!        !   ! Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 91b (1) GG                                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 61.   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu            !                  !                  !                  ! 

!        !   ! vereinnahmen. Ausgaben dürfen nur insoweit        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! geleistet werden, wie der Bund gem. Art. 91b (1)  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! GG Mittel für diese Maßnahmen als Zuwendung den   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Hochschulen anteilig zur Verfügung stellt.        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 812 62 !139! Erwerb von Großgeräten im Rahmen der              !      4.492.163,06!              0,00!      4.492.163,06! 

!        !   ! Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 91b GG                                            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 62 !139! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe                !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Forschungsförderung gem. Art. 91b GG              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.63 !   ! Pflege internationaler Beziehungen                !         14.200,00!              0,00!         14.200,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 429 63 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben                !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 547 63 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 681 63 !139! Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an    !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! natürliche Personen                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 63 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke            !         14.200,00!              0,00!         14.200,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.64 !   ! Förderung von Innovationen in der Hochschullehre  !         71.880,99!        436.000,00!        507.880,99! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind.                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 429 64 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben                !         46.304,00!              0,00!         46.304,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      3.000.000!           0,00!      3.000.000,00!   1.492.163,06!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      3.000.000!           0,00!      3.000.000,00!   1.492.163,06!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!         16.000!           0,00!         16.000,00!      -1.800,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         16.000!           0,00!         16.000,00!      -1.800,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!        218.000!     289.880,99!        507.880,99!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!      46.304,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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  Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!  !  !  !  ! Zu übertragende  !   ! 

!  !  !  !  Ist-Einnahmen  !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist  ! 

! Titel  !Fkt!  Zweckbestimmung  !   Ist-Ausgaben  !  Vorgriffe (-)  !  (Spalte 4+5)  ! 

!  !  !  !   !  !  ! 

!  !  !  !       EUR   !  EUR  !  EUR  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!  1  ! 2 !  3  !  4  !  5  !  6  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 547 64 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  !  25.576,99!  0,00!  25.576,99! 

!        !   !  !  !  !  ! 

! 685 64 !139! Zuschüsse für Modellversuche  !  0,00!  0,00!  0,00! 

!        !   !  !  !  !  ! 

! 812 64 !139! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen  !  0,00!  436.000,00!  436.000,00! 

!  !  ! Sachen  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.65 !   ! Zuschuss an die Stiftung Leucorea  !  524.600,00!  0,00!  524.600,00! 

!        !   !   !  !  !  ! 

! 685 65 !165! Zuschuss für den Betrieb  !  524.600,00!  0,00!  524.600,00! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 686 02.  !  !  !  ! 

!  !  !   !  !  !  ! 

! 894 65 !165! Zuschuss für Investitionen  !  0,00!  0,00!  0,00! 

!        !   !  !  !  !  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.67 !  ! Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt e.V. mit Sitz !  12.000,00!  0,00!  12.000,00! 

!  !  ! in Wittenberg (WZW)  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

! 536 67 !165! Mitgliedsbeitrag des Landes zum Verein WZW  !  0,00!  0,00!  0,00! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!      71.880,99!         71.880,99!     -46.304,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        218.000!     218.000,00!        436.000,00!           0,00!           0,00! 812 64:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die Zielvereinbarungen zwischen      ! 

!               !               !                  !               !               ! dem Land und den Hochschulen für     ! 

!               !               !                  !               !               ! den Zeitraum 2015 bis 2019 sehen vor,! 

!               !               !                  !               !               ! dass die Kompensationsmittel ab      ! 

!               !               !                  !               !               ! 2014 im IT-Bereich unter Einbe-      ! 

!               !               !                  !               !               ! ziehung der IT-Kommission der        ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochschulen des Landes (IT-KOM HS    ! 

!               !               !                  !               !               ! LSA) zu verwenden sind. Dabei ist    ! 

!               !               !                  !               !               ! der investive Einsatz abhängig von   ! 

!               !               !                  !               !               ! der Passfähigkeit zu dem von der     ! 

!               !               !                  !               !               ! IT-KOM der HS LSA zu entwickel-      ! 

!               !               !                  !               !               ! nden IT-Konzeptes. Die IT-KOM HS     ! 

!               !               !                  !               !               ! LSA hat am 15.01.2016 Empfeh-        ! 

!               !               !                  !               !               ! lungen ausgesprochen, so dass        ! 

!               !               !                  !               !               ! auch in 2015 keine neuen Vorhaben    ! 

!               !               !                  !               !               ! umgesetzt werden konnten. Da es      ! 

!               !               !                  !               !               ! sich um Mittel nach dem EntflechtG   ! 

!               !               !                  !               !               ! handelt, die ausschließlich für      ! 

!               !               !                  !               !               ! Ausgaben der Bildungsplanung         ! 

!               !               !                  !               !               ! einzusetzen sind, wurde ein Aus-     ! 

!               !               !                  !               !               ! gaberest beantragt.                  ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!        524.600!           0,00!        524.600,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        524.600!           0,00!        524.600,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!         12.000!           0,00!         12.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 686 67 !165! Zuschuss des Landes im Rahmen der institutionellen!         12.000,00!              0,00!         12.000,00! 

!        !   ! Förderung des WZW bis 2013 sowie Zuschuss des     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Landes zur Finanzierung der Betriebskosten für das!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Weberhaus nach Liquidation des WZW ab 2014        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.69 !   ! Zuschüsse des Landes an Unternehmen mit           !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Landesbeteiligung                                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 682 69 !681! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche      !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Unternehmen                                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 1320    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Titel 682 05.                                     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 891 69 !681! Kapitalzuführungen an Unternehmen mit             !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Landesbeteiligung                                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.70 !   ! Stellenpool für nicht budgetfinanzierte           !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Professuren                                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Stellen werden den Hochschulen zweckgebunden  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! und befristet zugewiesen und unmittelbar im       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Wirtschaftsplan der Hochschule bewirtschaftet.    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 70 !139! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 70 !139! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.79 !   ! Förderung für den Hochschulsport                  !        444.090,21!         41.832,28!        485.922,49! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302,    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Titel 122 01. Ausgaben dürfen nur in Höhe der     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302, Titel  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 122 01 geleistet werden.                          !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 427 79 !139! Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich   !        273.229,21!         31.832,28!        305.061,49! 

!        !   ! Tätige                                            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 511 79 !139! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,   !         98.839,00!              0,00!         98.839,00! 

!        !   ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gebrauchsgegenstände                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  !  Haushalts-  !  !  Mehr /  !  Über-/außer- !  ! 

!  Haushalts-  !  reste     !  Gesamtsoll  !  Weniger(-)  !  planmäßige  !  Begründung der Abweichungen  ! 

!  ansatz  ! Vorgriffe (-) !  (Spalte 7+8)  !  (Spalte 6-9) !  Ausgaben,  !   gegenüber dem Gesamtsoll   ! 

!  !  aus Vorjahr  !  !  !  Vorgriffe  !  ! 

!  EUR  !      EUR      !  EUR  !      EUR  !   EUR   !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  7  !  8  !  9  !  10  !  11  !  12  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  12.000!  0,00!  12.000,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  5.000!  0,00!  5.000,00!  -5.000,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  5.000!  0,00!  5.000,00!  -5.000,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  0!  0,00!  0,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  0!  0,00!  0,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  0!  0,00!  0,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  0!  0,00!  0,00!  0,00!  0,00!  ! 

!  !  !   !  !  !  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!  417.900!  43.174,20!  461.074,20!  24.848,29!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !   !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !   !  ! 

!  259.900!  33.174,20!  293.074,20!  11.987,29!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  75.000!  0,00!  75.000,00!  23.839,00!  0,00!  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 

!  !  !  !  !  !  ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 527 79 !139! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen           !         23.179,00!              0,00!         23.179,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 547 79 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   !         36.388,00!              0,00!         36.388,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 79 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke            !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 812 79 !139! Beschaffung von Sportgeräten                      !         12.455,00!         10.000,00!         22.455,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.88 !   ! Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation       !     11.803.028,54!              0,00!     11.803.028,54! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten !                  !                  !                  ! 

!        !   ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 06 02 Titel 119 88. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! veranschlagt sind.                                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 429 88 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben                !      6.175.671,92!              0,00!      6.175.671,92! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 681 88 !139! Landesgraduiertenförderung                        !      1.700.000,00!              0,00!      1.700.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 88 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke            !      3.927.356,62!              0,00!      3.927.356,62! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 88 !139! Zuschüsse für Investitionen                       !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.89 !   ! Zuschüsse des Landes an die Hochschulen,          !      9.271.676,92!              0,00!      9.271.676,92! 

!        !   ! Medizinischen Fakultäten und Universitätsklinika  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! zur Unterstützung von Projekten außerhalb der     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind.                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 429 89 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben                !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 547 89 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!         25.000!      10.000,00!         35.000,00!     -11.821,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         50.000!           0,00!         50.000,00!     -13.612,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          2.000!           0,00!          2.000,00!      -2.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          6.000!           0,00!          6.000,00!      16.455,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     11.800.000!           0,00!     11.800.000,00!       3.028,54!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      6.000.000!           0,00!      6.000.000,00!     175.671,92!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.700.000!           0,00!      1.700.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      4.100.000!           0,00!      4.100.000,00!    -172.643,38!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      8.300.000!           0,00!      8.300.000,00!     971.676,92!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 685 89 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke            !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 812 89 !139! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen      !      5.271.676,92!              0,00!      5.271.676,92! 

!        !   ! Sachen                                            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 89 !139! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland !      4.000.000,00!              0,00!      4.000.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.90 !   ! Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur  !     53.532.798,00!              0,00!     53.532.798,00! 

!        !   ! Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 06 02 Titel 231 90. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! veranschlagt sind.                                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 90 !139! Zuschüsse zu Maßnahmen zur Umsetzung des          !     53.532.798,00!              0,00!     53.532.798,00! 

!        !   ! Hochschulpaktes 2020                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Germäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist die           !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich.                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 812 90 !139! Erwerb von Geräten und Laborausstattungen für die !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Lehre                                             !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 981 90 !891! Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0602 und Kapitel !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! 2004                                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.92 !   ! Kofinanzierung zu EU-Mitteln für ESF-Maßnahmen für!          8.600,00!         67.750,00!         76.350,00! 

!        !   ! die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Wissenschaft und Forschung                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind.                !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von!                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Ausgabe zu vereinnahmen.                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      5.300.000!           0,00!      5.300.000,00!     -28.323,08!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      3.000.000!           0,00!      3.000.000,00!   1.000.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     38.725.500!           0,00!     38.725.500,00!  14.807.298,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     38.725.500!           0,00!     38.725.500,00!  14.807.298,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!        471.400!           0,00!        471.400,00!    -395.050,00!           0,00! TGr 92:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgaben, da sich der          ! 

!               !               !                  !               !               ! Start für die ESF Projekte im        ! 

!               !               !                  !               !               ! Wissenschaftsbereich nicht           ! 

!               !               !                  !               !               ! wie geplant im HHJ 2015 reali-       ! 

!               !               !                  !               !               ! sieren ließ. So wurde das            ! 

!               !               !                  !               !               ! OP ESF 2014-2020 erst im No-         ! 

!               !               !                  !               !               ! vember 2014 durch die EU-            ! 

!               !               !                  !               !               ! Komission genehmigt. Die             ! 

!               !               !                  !               !               ! 5 Geschäftsbesorgungsver-            ! 

!               !               !                  !               !               ! träge zw. IB und MW konnten          ! 

!               !               !                  !               !               ! erst im IV. Quartal 2015,            ! 

  

  

- 23 -
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                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!Forts.  !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 92 !139! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer / !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Technische Hilfe                                  !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 671 92 !139! Kostenerstattung zur Administration von           !          8.600,00!              0,00!          8.600,00! 

!        !   ! ESF-Maßnahmen im Bereich Wissenschaft und         !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Forschung / Technische Hilfe                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 92 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke            !              0,00!         67.750,00!         67.750,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.93 !   ! Kofinanzierung zu EU-Mitteln für EFRE-Maßnahmen   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! für die Förderperiode 2014 bis 2020 im Bereich    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Wissenschaft und Forschung                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind.                !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von!                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Ausgabe zu vereinnahmen.                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 671 93 !139! Kostenerstattung zur Administration von           !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! EFRE-Maßnahmen im Bereich Wissenschaft und        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Forschung / Technische Hilfe                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 93 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke            !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               ! davon der letzte am                  ! 

!               !               !                  !               !               ! 17./18.12.2015, unterzeich-          ! 

!               !               !                  !               !               ! net werden. Des Weiteren             ! 

!               !               !                  !               !               ! wurde das letzte ESF-Prog-           ! 

!               !               !                  !               !               ! gramm erst Ende September            ! 

!               !               !                  !               !               ! 2015 im Regionalen Begleit-          ! 

!               !               !                  !               !               ! ausschuss behandelt und der          ! 

!               !               !                  !               !               ! letzte Prüfpfadbogen erst im         ! 

!               !               !                  !               !               ! Feburar 2016 durch die EU-           ! 

!               !               !                  !               !               ! VB genehmigt.                        ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          7.800!           0,00!          7.800,00!      -7.800,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          8.600!           0,00!          8.600,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        455.000!           0,00!        455.000,00!    -387.250,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      1.701.600!           0,00!      1.701.600,00!  -1.701.600,00!           0,00! TGr 93:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgaben, da sich der          ! 

!               !               !                  !               !               ! Start der EFRE Projekte im           ! 

!               !               !                  !               !               ! Wissenschaftsbereich nicht           ! 

!               !               !                  !               !               ! wie geplant im HHJ 2015 reali-       ! 

!               !               !                  !               !               ! sieren ließ. So wurde das            ! 

!               !               !                  !               !               ! OP EFRE 2014-2020 erst im            ! 

!               !               !                  !               !               ! Dezember 2014 durch die EU-          ! 

!               !               !                  !               !               ! Kommission genehmigt. Der Ge-        ! 

!               !               !                  !               !               ! schäftsbesorgungsvertrag zw.         ! 

!               !               !                  !               !               ! IB und EU-VB wurde erst am           ! 

!               !               !                  !               !               ! 16.10./19.10.2015 unter-             ! 

!               !               !                  !               !               ! zeichnet. Des Weiteren               ! 

!               !               !                  !               !               ! wurden die Prüfpfadbögen             ! 

!               !               !                  !               !               ! erst im Januar bzw. März 2016        ! 

!               !               !                  !               !               ! durch die EU-VB genehmigt.           ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         85.800!           0,00!         85.800,00!     -85.800,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.422.400!           0,00!      1.422.400,00!  -1.422.400,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 812 93 !139! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen      !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Sachen                                            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 93 !139! Zuschüsse für Investitionen                       !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.98 !   ! Kofinanzierung zu EU-Mitteln der Förderperiode    !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! 2007 bis 2013 /Technische Hilfe                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 532 98 !139! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit       !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 533 98 !139! Dienstleistung Außenstehender                     !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 547 98 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0602               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   1    !   ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!         45.467,37!              0,00!         45.467,37! 

!        !   ! und dgl.                                          !                  !                  !                  ! 

!   2    !   ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für      !     53.750.798,00!              0,00!     53.750.798,00! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   3    !   ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen  !      6.043.237,48!              0,00!      6.043.237,48! 

!        !   ! und Zuschüssen für Investitionen, besond.         !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Finanzierungseinnahmen                            !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                              Summe der Einnahmen  !     59.839.502,85!              0,00!     59.839.502,85! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   4    !   ! Persönliche Verwaltungsausgaben                   !      6.495.205,13!         31.832,28!      6.527.037,41! 

!   5    !   ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den   !        334.444,26!              0,00!        334.444,26! 

!        !   ! Schuldendienst                                    !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     63.147.475,24!         67.750,00!     63.215.225,24! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !     22.829.364,55!        446.000,00!     23.275.364,55! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     92.806.489,18!        545.582,28!     93.352.071,46! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     32.966.986,33!        545.582,28!     33.512.568,61! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Kapitel    0602 Allgemeine Bewilligungen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!        193.400!           0,00!        193.400,00!    -193.400,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!      45.467,37!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     38.943.500!           0,00!     38.943.500,00!  14.807.298,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      6.120.700!           0,00!      6.120.700,00!     -77.462,52!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     45.064.200!           0,00!     45.064.200,00!  14.775.302,85!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      6.267.700!      33.174,20!      6.300.874,20!     226.163,21!           0,00!                                      ! 

!        335.000!      81.880,99!        416.880,99!     -82.436,73!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     50.809.000!           0,00!     50.809.000,00!  12.406.225,24!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     22.338.200!     218.000,00!     22.556.200,00!     719.164,55!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     79.749.900!     333.055,19!     80.082.955,19!  13.269.116,27!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     34.685.700!     333.055,19!     35.018.755,19!  -1.506.186,58!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Einnahmen                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 119 41 !164! Rückzahlungen aus Überzahlungen                   !        396.329,69!              0,00!        396.329,69! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 232 01 !164! Sonstige Zuweisungen von Ländern                  !        379.612,50!              0,00!        379.612,50! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 232 03 !164! Erstattungen aus der multilateralen Finanzierung  !      3.564.743,00!              0,00!      3.564.743,00! 

!        !   ! (§ 2 Abs. 1 der Anlage zum GWK-Abkommen)          !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 381 01 !891! Verrechnung zwischen Kapitel 0802 und 0603 zur    !        153.500,00!              0,00!        153.500,00! 

!        !   ! Teilnahme von Einrichtungen gem. AV-WGL am        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! DFG-Förderverfahren                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.61 !   ! Zuschuss an Leibniz-Institute                     !     29.304.500,00!              0,00!     29.304.500,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 231 61 !164! Zuweisungen des Bundes gem. GWK-Abkommen          !     29.304.500,00!              0,00!     29.304.500,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                   Ausgaben                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 671 01 !164! Erstattungen an Sonstige                          !         88.103,39!              0,00!         88.103,39! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 21 !164! Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft           !     22.087.644,00!              0,00!     22.087.644,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind.                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 22 !137! Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft   !     23.484.445,42!              0,00!     23.484.445,42! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.  !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        310.000!           0,00!        310.000,00!      86.329,69!           0,00! 119 41:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Mehreinnahmen aus Rückzahlungen      ! 

!               !               !                  !               !               ! nicht verwendeter Zuwendungen der    ! 

!               !               !                  !               !               ! Union der Akademien, der MPG und     ! 

!               !               !                  !               !               ! der Leibniz-Einrichtungen aus Vor-   ! 

!               !               !                  !               !               ! jahren.                              ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        350.000!           0,00!        350.000,00!      29.612,50!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      3.150.000!           0,00!      3.150.000,00!     414.743,00!           0,00! 232 03:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Mehreinnahmen auf der Grundlage      ! 

!               !               !                  !               !               ! der Ermittlung der gemeinsamen       ! 

!               !               !                  !               !               ! Finanzierung in 2015 in Verbindung   ! 

!               !               !                  !               !               ! mit der Ist-Abrechnung für 2013      ! 

!               !               !                  !               !               ! durch die GWK.                       ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!     153.500,00!           0,00! 381 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Zuführung zur Teilnahme des IWH      ! 

!               !               !                  !               !               ! am DFG-Förderverfahren (Verrech-     ! 

!               !               !                  !               !               ! nung zu Kap. 0802).                  ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     31.153.500!           0,00!     31.153.500,00!  -1.849.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     31.153.500!           0,00!     31.153.500,00!  -1.849.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        100.000!           0,00!        100.000,00!     -11.896,61!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     22.087.700!           0,00!     22.087.700,00!         -56,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     23.635.800!           0,00!     23.635.800,00!    -151.354,58!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

- 29 -



  

  

Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 685 25 !164! Zuschuss für Akademienvorhaben                    !        750.000,00!              0,00!        750.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 26 !164! Zuschuss an die acatech                           !         35.383,50!              0,00!         35.383,50! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 27 !164! Zuschuss an die Nationale Kohorte                 !        146.000,00!              0,00!        146.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 01 !164! Zuschuss für hochschulnahe Investitionen          !      4.000.000,00!              0,00!      4.000.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 812 89!                  !                  !                  ! 

!        !   ! und 894 89 im Kapitel 0602, Titel 894 02 in den   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Kapiteln 0604, 0606, 0611, 0615, 0616, 0617 und   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 0618 sowie der Titel 891 02 und 891 03 in den     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Kapiteln 0605 und 0608.                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.61 !   ! Zuschuss an Leibniz-Institute                     !     60.858.000,00!              0,00!     60.858.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu            !                  !                  !                  ! 

!        !   ! vereinnahmen. Gemäß § 15 Abs. 2 LHO werden bis zu !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 20 v.H. des Zuwendungsbetrages zur                !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Selbstbewirtschaftung zugelassen.                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 61 !164! Zuschuss für den Betrieb                          !     53.875.000,00!              0,00!     53.875.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 61 !164! Zuschuss für Investitionen                        !      6.983.000,00!              0,00!      6.983.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.62 !   ! Zuschuss an Großforschungseinrichtungen           !      3.929.380,00!              0,00!      3.929.380,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind.                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 62 !164! Zuschuss für den Betrieb                          !      3.177.930,00!              0,00!      3.177.930,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 62 !164! Zuschuss für Investitionen                        !        751.450,00!              0,00!        751.450,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!        772.500!           0,00!        772.500,00!     -22.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         36.000!           0,00!         36.000,00!        -616,50!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        146.000!           0,00!        146.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      5.000.000!           0,00!      5.000.000,00!  -1.000.000,00!           0,00! 894 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Aufgrund des bestehenden Deckungs-   ! 

!               !               !                  !               !               ! vermerkes wurden Mittel in Höhe      ! 

!               !               !                  !               !               ! von 1 Mio. EUR zugunsten des Tit.    ! 

!               !               !                  !               !               ! 894 89 im Kap. 0602 eingesetzt.      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     62.307.000!           0,00!     62.307.000,00!  -1.449.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     54.310.000!           0,00!     54.310.000,00!    -435.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      7.997.000!           0,00!      7.997.000,00!  -1.014.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      4.237.200!           0,00!      4.237.200,00!    -307.820,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      3.402.300!           0,00!      3.402.300,00!    -224.370,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        834.900!           0,00!        834.900,00!     -83.450,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.64 !   ! Zuschuss an die Deutsche Akademie Leopoldina zu   !      1.944.000,00!              0,00!      1.944.000,00! 

!        !   ! Halle/Saale                                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind.                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 64 !164! Zuschuss für den Betrieb                          !      1.889.000,00!              0,00!      1.889.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 64 !164! Zuschuss für Investitionen                        !         55.000,00!              0,00!         55.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0603               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   1    !   ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!        396.329,69!              0,00!        396.329,69! 

!        !   ! und dgl.                                          !                  !                  !                  ! 

!   2    !   ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für      !     33.248.855,50!              0,00!     33.248.855,50! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   3    !   ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen  !        153.500,00!              0,00!        153.500,00! 

!        !   ! und Zuschüssen für Investitionen, besond.         !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Finanzierungseinnahmen                            !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                              Summe der Einnahmen  !     33.798.685,19!              0,00!     33.798.685,19! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !    105.533.506,31!              0,00!    105.533.506,31! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !     11.789.450,00!              0,00!     11.789.450,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !    117.322.956,31!              0,00!    117.322.956,31! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     83.524.271,12!              0,00!     83.524.271,12! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK-Abkommen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      1.918.000!           0,00!      1.918.000,00!      26.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.864.000!           0,00!      1.864.000,00!      25.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         54.000!           0,00!         54.000,00!       1.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        310.000!           0,00!        310.000,00!      86.329,69!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     34.653.500!           0,00!     34.653.500,00!  -1.404.644,50!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!     153.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     34.963.500!           0,00!     34.963.500,00!  -1.164.814,81!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!    106.354.300!           0,00!    106.354.300,00!    -820.793,69!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     13.885.900!           0,00!     13.885.900,00!  -2.096.450,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!    120.240.200!           0,00!    120.240.200,00!  -2.917.243,69!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     85.276.700!           0,00!     85.276.700,00!  -1.752.428,88!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Ausgaben                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 01 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 41 !133! Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und     !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 02 !133! Zuschuss Betrieb                                  !    133.871.400,00!              0,00!    133.871.400,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 04 !133! Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen      !      1.656.090,00!              0,00!      1.656.090,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 05 !133! Zuweisung zur Stärkung der                        !          1.000,00!              0,00!          1.000,00! 

!        !   ! Landesinformationsinfrastruktur der Hochschulen   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 02 !133! Zuschuss Investitionen                            !      1.719.700,00!              0,00!      1.719.700,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.91 !   ! Planstellen und Stellen im Globalhaushalt         !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 91 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 91 !133! Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.96 !   ! Stellenüberhang                                   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00! 422 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Das Kapitel 0604 wird als budget-    ! 

!               !               !                  !               !               ! ierte Einrichtung gemäß § 17a LHO    ! 

!               !               !                  !               !               ! geführt.                             ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!    133.871.400!           0,00!    133.871.400,00!           0,00!           0,00! 685 02:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die tatsächliche Inanspruchnahme     ! 

!               !               !                  !               !               ! des Globalzuschusses kann der Zu-    ! 

!               !               !                  !               !               ! sammenfassung des Jahresabschlusses  ! 

!               !               !                  !               !               ! der Hochschule entnommen werden.     ! 

!               !               !                  !               !               ! Vgl. Nr.3.1 der Anlage zum           ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochschulkapitel.                    ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.851.800!           0,00!      1.851.800,00!    -195.710,00!           0,00! 685 04:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgabe infolge aktueller      ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochrechnung der Mehrbedarfe für     ! 

!               !               !                  !               !               ! die Tarif- und Besoldungserhöh-      ! 

!               !               !                  !               !               ! ungen im HHJ 2015.                   ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         20.000!           0,00!         20.000,00!     -19.000,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.719.700!           0,00!      1.719.700,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Kapitel    0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!Forts.  !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 96 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 96 !133! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 429 96 !133! Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen       !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Regelungen gemäß Zielvereinbaurng                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0604               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !    135.528.490,00!              0,00!    135.528.490,00! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !      1.719.700,00!              0,00!      1.719.700,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !    137.248.190,00!              0,00!    137.248.190,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !    137.248.190,00!              0,00!    137.248.190,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!    135.743.200!           0,00!    135.743.200,00!    -214.710,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.719.700!           0,00!      1.719.700,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!    137.462.900!           0,00!    137.462.900,00!    -214.710,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!    137.462.900!           0,00!    137.462.900,00!    -214.710,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Kapitel    0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität 

                Halle-Wittenberg und Klinikum 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Einnahmen                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 381 01 !891! Verrechnung zwischen dem Ministerium für          !        600.000,00!              0,00!        600.000,00! 

!        !   ! Wissenschaft und Wirtschaft und dem Ministerium   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! für Inneres und Sport sowie dem Ministerium für   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Justiz und Gleichstellung für Dienstleistungen der!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Strafverfolgung                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vergl. K-Vermerk zu Kapitel 0605/533 02           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                   Ausgaben                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 01 !132! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 533 02 !132! Dienstleistungen des Rechtsmedizinischen Instituts!        900.000,00!              0,00!        900.000,00! 

!        !   ! Halle-Wittenberg - Anstalt des öffentlichen Rechts!                  !                  !                  ! 

!        !   ! - für das Land Sachsen-Anhalt                     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu            !                  !                  !                  ! 

!        !   ! vereinnahmen. Das durch Maßnahmen zur             !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Strafverfolgung verursachte Defizit wird bis zur  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Höhe der in 2015 und 2016 veranschlagten Ansätze  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! jeweils zu einem Drittel von MI, MJ und MW        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! getragen. Durch das MI und das MJ werden die      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Mittel für diese Maßnahmen anteilig im Kapitel    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 0605,Titel 338 01 zur Verfügung gestellt, etwaige !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Überzahlungen sind im Folgejahr durch MW zu       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! erstatten                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 682 04 !132! Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen      !        776.584,00!              0,00!        776.584,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität 

                Halle-Wittenberg und Klinikum 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        600.000!           0,00!        600.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        900.000!           0,00!        900.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        937.900!           0,00!        937.900,00!    -161.316,00!           0,00! 682 04:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die Mittel für Besoldungser-         ! 

!               !               !                  !               !               ! höhungen sowie Tarifabschlüsse auf-  ! 

!               !               !                  !               !               ! grund künftiger Tarifabschlüsse      ! 

!               !               !                  !               !               ! wurden für die Medizinische Fakul-   ! 

!               !               !                  !               !               ! tät der Martin-Luther-Universität    ! 

!               !               !                  !               !               ! Halle-Wittenberg ab 2015 im Epl.     ! 

!               !               !                  !               !               ! 06 in Höhe von 90 % der Tarif-       ! 

!               !               !                  !               !               ! vorsorge bei einer unterstellten     ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität 

                Halle-Wittenberg und Klinikum 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! Forts. !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 682 55 !132! Finanzierung für Grundausstattung (Zg)            !     39.979.400,00!              0,00!     39.979.400,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 891 02.                                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 682 56 !132! Finanzierung für Forschungsergänzungsausstattung  !     14.088.000,00!              0,00!     14.088.000,00! 

!        !   ! (Ze)                                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 891 03. Bis zur Höhe der Ist- Einnahmen von       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Kapitel 0608 Titel 682 56, aus dem Ergebnis der   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM), kann   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! zusätzliches befristetes Personal zur Stärkung der!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Forschung innerhalb der Fakultät beschäftigt      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! werden. Dieses Personal ist analog                !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Drittmittelpersonal zu behandeln. Nicht           !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbrauchte LOM-Mittel können überjährig verwendet!                  !                  !                  ! 

!        !   ! werden.                                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 891 01 !132! Zuschüsse für Investitionen an das                !      7.233.600,00!              0,00!      7.233.600,00! 

!        !   ! Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 891 02 !132! Zuschüsse für Investitionen für Grundausstattung  !      1.331.900,00!              0,00!      1.331.900,00! 

!        !   ! (Zg)                                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 55.     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 891 03 !132! Zuschüsse für Investitionen für                   !        482.400,00!              0,00!        482.400,00! 

!        !   ! Forschungsergänzungsausstattung (Ze)              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 56.     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität 

                Halle-Wittenberg und Klinikum 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               ! Tariferhöhung von 2 % veran-         ! 

!               !               !                  !               !               ! schlagt. Die Ausreichung der Zu-     ! 

!               !               !                  !               !               ! schüsse erfolgt auf der Grundlage    ! 

!               !               !                  !               !               ! einer Spitzabrechnung zum dann       ! 

!               !               !                  !               !               ! vorliegenden Tarifabschluss. Die     ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgabe ist die Differenz      ! 

!               !               !                  !               !               ! zwischen Plan und der Spitzab-       ! 

!               !               !                  !               !               ! rechnung.                            ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     39.979.400!           0,00!     39.979.400,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     14.088.000!           0,00!     14.088.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      7.233.600!           0,00!      7.233.600,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.331.900!           0,00!      1.331.900,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        482.400!           0,00!        482.400,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität 

                Halle-Wittenberg und Klinikum 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.91 !   ! Planstellen und Stellen in Globalhaushalten       !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 91 !132! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 91 !132! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.96 !   ! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei!                  !                  !                  ! 

!        !   ! den Stellenplänen und Stellenübersichten          !                  !                  !                  ! 

!        !   ! festgelegt.                                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 96 !132! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 96 !132! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0605               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   3    !   ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen  !        600.000,00!              0,00!        600.000,00! 

!        !   ! und Zuschüssen für Investitionen, besond.         !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Finanzierungseinnahmen                            !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                              Summe der Einnahmen  !        600.000,00!              0,00!        600.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   5    !   ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den   !        900.000,00!              0,00!        900.000,00! 

!        !   ! Schuldendienst                                    !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     54.843.984,00!              0,00!     54.843.984,00! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !      9.047.900,00!              0,00!      9.047.900,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     64.791.884,00!              0,00!     64.791.884,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     64.191.884,00!              0,00!     64.191.884,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

  

  

- 42 -



  

  

Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität 

                Halle-Wittenberg und Klinikum 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        600.000!           0,00!        600.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!        600.000!           0,00!        600.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        900.000!           0,00!        900.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     55.005.300!           0,00!     55.005.300,00!    -161.316,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      9.047.900!           0,00!      9.047.900,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     64.953.200!           0,00!     64.953.200,00!    -161.316,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     64.353.200!           0,00!     64.353.200,00!    -161.316,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Ausgaben                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 01 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 02 !133! Zuschuss Betrieb                                  !     13.441.500,00!              0,00!     13.441.500,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 03 !011! Zuweisung zur Unterstützung der im Zuge der       !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Liquidation der Textil- und Gobelinmanufaktur     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Halle GmbH an die Kunsthochschule Halle           !                  !                  !                  ! 

!        !   ! übertragenen Aufgaben                             !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 04 !133! Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen      !        162.504,00!              0,00!        162.504,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 02 !133! Zuschuss Investitionen                            !        200.000,00!              0,00!        200.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.91 !   ! Planstellen und Stellen im Globalhaushalt         !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 91 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 91 !133! Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.96 !   ! Stellenüberhang                                   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

  

- 44 -



  

  

Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00! 422 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Das Kapitel 0606 wird als budget-    ! 

!               !               !                  !               !               ! ierte Einrichtung gemäß § 17a LHO    ! 

!               !               !                  !               !               ! geführt.                             ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     13.441.500!           0,00!     13.441.500,00!           0,00!           0,00! 685 02:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die tatsächliche Inanspruchnahme     ! 

!               !               !                  !               !               ! des Globalzuschusses kann der Zu-    ! 

!               !               !                  !               !               ! sammenfassung des Jahresabschlusses  ! 

!               !               !                  !               !               ! der Hochschule entnommen werden.     ! 

!               !               !                  !               !               ! Vgl. Nr.3.1 der Anlage zum           ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochschulkapitel.                    ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        188.800!           0,00!        188.800,00!     -26.296,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        200.000!           0,00!        200.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 422 96 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 96 !133! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0606               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     13.604.004,00!              0,00!     13.604.004,00! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !        200.000,00!              0,00!        200.000,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     13.804.004,00!              0,00!     13.804.004,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     13.804.004,00!              0,00!     13.804.004,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     13.630.300!           0,00!     13.630.300,00!     -26.296,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        200.000!           0,00!        200.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     13.830.300!           0,00!     13.830.300,00!     -26.296,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     13.830.300!           0,00!     13.830.300,00!     -26.296,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Ausgaben                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 01 !132! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 533 02 !132! Dienstleistungen des Rechtsmedizinischen Instituts!              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Magdeburg - Anstalt des öffentlichen Rechts - für !                  !                  !                  ! 

!        !   ! das Land Sachsen-Anhalt                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn !                  !                  !                  ! 

!        !   ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! denselben Zweck veranschlagt sind.                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 682 04 !132! Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen      !        674.498,00!              0,00!        674.498,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 682 55 !132! Finanzierung für Grundausstattung (Zg)            !     32.871.900,00!              0,00!     32.871.900,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 08 Titel !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 891 02.                                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        814.600!           0,00!        814.600,00!    -140.102,00!           0,00! 682 04:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die Mittel für Besoldungserhöhungen  ! 

!               !               !                  !               !               ! sowie Tariferhöhungen aufgrund       ! 

!               !               !                  !               !               ! künftiger Tarifabschlüsse wurden     ! 

!               !               !                  !               !               ! für die Medizinsche Fakultät der     ! 

!               !               !                  !               !               ! Otto-von-Guericke Universität        ! 

!               !               !                  !               !               ! Magdeburg ab 2015 im Epl. 06 in      ! 

!               !               !                  !               !               ! Höhe von 90 % der Tarifvorsorge      ! 

!               !               !                  !               !               ! bei einer unterstellten Tarifer-     ! 

!               !               !                  !               !               ! höhung von 2 % veranschlagt. Die     ! 

!               !               !                  !               !               ! Ausreichung der Zuschüsse erfolgt    ! 

!               !               !                  !               !               ! auf der Grundlage einer Spitzab-     ! 

!               !               !                  !               !               ! rechnung zum dann vorliegenden       ! 

!               !               !                  !               !               ! Tarifabschluss. Die Minderausgabe    ! 

!               !               !                  !               !               ! ist die Differenz zwischen Plan      ! 

!               !               !                  !               !               ! und der Spitzabrechnung.             ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     32.871.900!           0,00!     32.871.900,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 682 56 !132! Finanzierung für Forschungsergänzungsausstattung  !     14.088.000,00!              0,00!     14.088.000,00! 

!        !   ! (Ze)                                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 08 Titel !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 891 03. Bis zur Höhe der Ist- Einnahmen von       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Kapitel 0605 Titel 682 56, aus dem Ergebnis der   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM), kann   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! zusätzliches befristetes Personal zur Stärkung der!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Forschung innerhalb der Fakultät beschäftigt      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! werden. Dieses Personal ist analog                !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Drittmittelpersonal zu behandeln. Nicht           !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbrauchte LOM-Mittel können überjährig verwendet!                  !                  !                  ! 

!        !   ! werden.                                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 891 01 !132! Zuschüsse für Investitionen an das                !      7.309.300,00!              0,00!      7.309.300,00! 

!        !   ! Universitätsklinikum, Anstalt öffentlichen Rechts !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 891 02 !132! Zuschüsse für Investitionen für Grundausstattung  !      1.500.400,00!              0,00!      1.500.400,00! 

!        !   ! (Zg)                                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 08 Titel 682 55.     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 891 03 !132! Zuschüsse für Investitionen für                   !        546.000,00!              0,00!        546.000,00! 

!        !   ! Forschungsergänzungsausstattung (Ze)              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 08 Titel 682 56.     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.91 !   ! Planstellen und Stellen in Globalhaushalten       !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 91 !132! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 91 !132! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.96 !   ! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     14.088.000!           0,00!     14.088.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      7.309.300!           0,00!      7.309.300,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.500.400!           0,00!      1.500.400,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        546.000!           0,00!        546.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität 

                Magdeburg und Klinikum 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!Forts.  !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei!                  !                  !                  ! 

!        !   ! den Stellenplänen und Stellenübersichten          !                  !                  !                  ! 

!        !   ! festgelegt.                                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 96 !132! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 96 !132! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0608               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     47.634.398,00!              0,00!     47.634.398,00! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !      9.355.700,00!              0,00!      9.355.700,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     56.990.098,00!              0,00!     56.990.098,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     56.990.098,00!              0,00!     56.990.098,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität 

                Magdeburg und Klinikum 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     47.774.500!           0,00!     47.774.500,00!    -140.102,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      9.355.700!           0,00!      9.355.700,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     57.130.200!           0,00!     57.130.200,00!    -140.102,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     57.130.200!           0,00!     57.130.200,00!    -140.102,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Ausgaben                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 01 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 02 !133! Zuschuss Betrieb                                  !     82.055.196,32!              0,00!     82.055.196,32! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich.                                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 04 !133! Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen      !      1.141.200,00!              0,00!      1.141.200,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 02 !133! Zuschuss Investitionen                            !      2.000.000,00!              0,00!      2.000.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.91 !   ! Planstellen und Stellen im Globalhaushalt         !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 91 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 91 !133! Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.96 !   ! Stellenüberhang                                   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 96 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00! 422 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Das Kapitel 0611 wird als budget-    ! 

!               !               !                  !               !               ! ierte Einrichtung gemäß § 17a LHO    ! 

!               !               !                  !               !               ! geführt.                             ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     82.033.400!           0,00!     82.033.400,00!      21.796,32!           0,00! 685 02:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die tatsächliche Inanspruchnahme     ! 

!               !               !                  !               !               ! des Globalzuschusses kann der Zu-    ! 

!               !               !                  !               !               ! sammenfassung des Jahresabschlusses  ! 

!               !               !                  !               !               ! der Hochschule entnommen werden.     ! 

!               !               !                  !               !               ! Vgl. Nr.3.1 der Anlage zum           ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochschulkapitel.                    ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.224.600!           0,00!      1.224.600,00!     -83.400,00!           0,00! 685 04:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgabe infolge aktueller      ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochrechnung der Mehrbedarfe für     ! 

!               !               !                  !               !               ! die Tarif- und Besoldungserhöh-      ! 

!               !               !                  !               !               ! ungen im HHJ 2015.                   ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      2.000.000!           0,00!      2.000.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 428 96 !133! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 429 96 !133! Inanspruchnahme der stellenwirtschaftlichen       !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Regelungen gemäß Zielvereinbarung                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0611               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     83.196.396,32!              0,00!     83.196.396,32! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !      2.000.000,00!              0,00!      2.000.000,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     85.196.396,32!              0,00!     85.196.396,32! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     85.196.396,32!              0,00!     85.196.396,32! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     83.258.000!           0,00!     83.258.000,00!     -61.603,68!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      2.000.000!           0,00!      2.000.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     85.258.000!           0,00!     85.258.000,00!     -61.603,68!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     85.258.000!           0,00!     85.258.000,00!     -61.603,68!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0615 Hochschule Magdeburg-Stendal 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Ausgaben                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 01 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 02 !133! Zuschuss Betrieb                                  !     25.026.065,28!              0,00!     25.026.065,28! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 04 !133! Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen      !        270.588,00!              0,00!        270.588,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 02 !133! Zuschuss Investitionen                            !        500.000,00!              0,00!        500.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.91 !   ! Planstellen und Stellen im Globalhaushalt         !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 91 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 91 !133! Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.96 !   ! Stellenüberhang                                   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 96 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0615 Hochschule Magdeburg-Stendal 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00! 422 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Das Kapitel 0615 wird als budget-    ! 

!               !               !                  !               !               ! ierte Einrichtung gemäß § 17a LHO    ! 

!               !               !                  !               !               ! geführt.                             ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     24.991.500!           0,00!     24.991.500,00!      34.565,28!           0,00! 685 02:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die tatsächliche Inanspruchnahme     ! 

!               !               !                  !               !               ! des Globalzuschusses kann der Zu-    ! 

!               !               !                  !               !               ! sammenfassung des Jahresabschlusses  ! 

!               !               !                  !               !               ! der Hochschule entnommen werden.     ! 

!               !               !                  !               !               ! Vgl. Nr.3.1 der Anlage zum           ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochschulkapitel.                    ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        344.500!           0,00!        344.500,00!     -73.912,00!           0,00! 685 04:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgabe infolge aktueller      ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochrechnung der Mehrbedarfe für     ! 

!               !               !                  !               !               ! die Tarif- und Besoldungserhöh-      ! 

!               !               !                  !               !               ! ungen im HHJ 2015.                   ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        500.000!           0,00!        500.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0615 Hochschule Magdeburg-Stendal 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 428 96 !133! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0615               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     25.296.653,28!              0,00!     25.296.653,28! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !        500.000,00!              0,00!        500.000,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     25.796.653,28!              0,00!     25.796.653,28! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     25.796.653,28!              0,00!     25.796.653,28! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0615 Hochschule Magdeburg-Stendal 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     25.336.000!           0,00!     25.336.000,00!     -39.346,72!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        500.000!           0,00!        500.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     25.836.000!           0,00!     25.836.000,00!     -39.346,72!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     25.836.000!           0,00!     25.836.000,00!     -39.346,72!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0616 Hochschule Anhalt 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Ausgaben                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 01 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 02 !133! Zuschuss Betrieb                                  !     32.712.500,00!              0,00!     32.712.500,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 04 !133! Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen      !        336.636,00!              0,00!        336.636,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 02 !133! Zuschuss Investitionen                            !        444.700,00!              0,00!        444.700,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.91 !   ! Planstellen und Stellen im Globalhaushalt         !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 91 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 91 !133! Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.96 !   ! Stellenüberhang                                   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 96 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0616 Hochschule Anhalt 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00! 422 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Das Kapitel 0616 wird als budget-    ! 

!               !               !                  !               !               ! ierte Einrichtung gemäß § 17a LHO    ! 

!               !               !                  !               !               ! geführt.                             ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     32.712.500!           0,00!     32.712.500,00!           0,00!           0,00! 685 02:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die tatsächliche Inanspruchnahme     ! 

!               !               !                  !               !               ! des Globalzuschusses kann der Zu-    ! 

!               !               !                  !               !               ! sammenfassung des Jahresabschlusses  ! 

!               !               !                  !               !               ! der Hochschule entnommen werden.     ! 

!               !               !                  !               !               ! Vgl. Nr.3.1 der Anlage zum           ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochschulkapitel.                    ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        467.300!           0,00!        467.300,00!    -130.664,00!           0,00! 685 04:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgabe infolge aktueller      ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochrechnung der Mehrbedarfe für     ! 

!               !               !                  !               !               ! die Tarif- und Besoldungserhöhungen  ! 

!               !               !                  !               !               ! im HHJ 2015.                         ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        444.700!           0,00!        444.700,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0616 Hochschule Anhalt 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 428 96 !133! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0616               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     33.049.136,00!              0,00!     33.049.136,00! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !        444.700,00!              0,00!        444.700,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     33.493.836,00!              0,00!     33.493.836,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     33.493.836,00!              0,00!     33.493.836,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0616 Hochschule Anhalt 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     33.179.800!           0,00!     33.179.800,00!    -130.664,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        444.700!           0,00!        444.700,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     33.624.500!           0,00!     33.624.500,00!    -130.664,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     33.624.500!           0,00!     33.624.500,00!    -130.664,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0617 Hochschule Harz 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Ausgaben                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 01 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 02 !133! Zuschuss Betrieb                                  !     13.768.800,00!              0,00!     13.768.800,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 04 !133! Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen      !        159.570,00!              0,00!        159.570,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 02 !133! Zuschuss Investitionen                            !        530.000,00!              0,00!        530.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.91 !   ! Planstellen und Stellen im Globalhaushalt         !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 91 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 91 !133! Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.96 !   ! Stellenüberhang                                   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 96 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 96 !133! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0617 Hochschule Harz 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00! 422 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Das Kapitel 0617 wird als budget-    ! 

!               !               !                  !               !               ! ierte Einrichtung gemäß § 17a LHO    ! 

!               !               !                  !               !               ! geführt.                             ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     13.768.800!           0,00!     13.768.800,00!           0,00!           0,00! 685 02:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die tatsächliche Inanspruchnahme     ! 

!               !               !                  !               !               ! des Globalzuschusses kann der Zu-    ! 

!               !               !                  !               !               ! sammenfassung des Jahresabschlusses  ! 

!               !               !                  !               !               ! der Hochschule entnommen werden.     ! 

!               !               !                  !               !               ! Vgl. Nr.3.1 der Anlage zum           ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochschulkapitel.                    ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        202.100!           0,00!        202.100,00!     -42.530,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        530.000!           0,00!        530.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0617 Hochschule Harz 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0617               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     13.928.370,00!              0,00!     13.928.370,00! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !        530.000,00!              0,00!        530.000,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     14.458.370,00!              0,00!     14.458.370,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     14.458.370,00!              0,00!     14.458.370,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0617 Hochschule Harz 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     13.970.900!           0,00!     13.970.900,00!     -42.530,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        530.000!           0,00!        530.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     14.500.900!           0,00!     14.500.900,00!     -42.530,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     14.500.900!           0,00!     14.500.900,00!     -42.530,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0618 Hochschule Merseburg 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Ausgaben                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 01 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 02 !133! Zuschuss Betrieb                                  !     17.702.700,00!              0,00!     17.702.700,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 04 !133! Zuschuss für Tarif- und Besoldungserhöhungen      !        219.071,00!              0,00!        219.071,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 02 !133! Zuschuss Investitionen                            !        599.800,00!              0,00!        599.800,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Siehe Deckungsvermerk zu Kapitel 0603, Titel 894  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 01.                                               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.91 !   ! Planstellen und Stellen im Globalhaushalt         !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 91 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 91 !133! Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.96 !   ! Stellenüberhang                                   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! verbindlich. Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 422 96 !133! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 428 96 !133! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0618 Hochschule Merseburg 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00! 422 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Das Kapitel 0618 wird als budget-    ! 

!               !               !                  !               !               ! ierte Einrichtung gemäß § 17a LHO    ! 

!               !               !                  !               !               ! geführt.                             ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     17.702.700!           0,00!     17.702.700,00!           0,00!           0,00! 685 02:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Die tatsächliche Inanspruchnahme     ! 

!               !               !                  !               !               ! des Globalzuschusses kann der        ! 

!               !               !                  !               !               ! Zusammenfassung des Jahresabschlusses! 

!               !               !                  !               !               ! der Hochschule entnommen werden.     ! 

!               !               !                  !               !               ! Vgl. Nr.3.1 der Anlage zum           ! 

!               !               !                  !               !               ! Hochschulkapitel.                    ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        265.000!           0,00!        265.000,00!     -45.929,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        599.800!           0,00!        599.800,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0618 Hochschule Merseburg 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 429 96 !133! Inanspruchnahme stellenwirtschaftlicher Regelungen!              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! gemäß Zielvereinbarung                            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0618               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     17.921.771,00!              0,00!     17.921.771,00! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !        599.800,00!              0,00!        599.800,00! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     18.521.571,00!              0,00!     18.521.571,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     18.521.571,00!              0,00!     18.521.571,00! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0618 Hochschule Merseburg 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     17.967.700!           0,00!     17.967.700,00!     -45.929,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        599.800!           0,00!        599.800,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     18.567.500!           0,00!     18.567.500,00!     -45.929,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     18.567.500!           0,00!     18.567.500,00!     -45.929,00!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Einnahmen                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 231 01 !144! Zuweisungen des Bundes für die                    !      2.616.633,76!              0,00!      2.616.633,76! 

!        !   ! Aufstiegsfortbildungsförderung nach dem AFBG      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 59.        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 231 02 !142! Zuweisung des Bundes für die Ausbildungsförderung !     65.888.304,54!              0,00!     65.888.304,54! 

!        !   ! nach dem BAföG                                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 42 und     !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Titel 681 43.                                     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 232 01 !142! Erstattungen anderer Bundesländer                 !        523.273,45!              0,00!        523.273,45! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      2.955.000!           0,00!      2.955.000,00!    -338.366,24!           0,00! 231 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Mindereinnahmen, da die Anzahl der   ! 

!               !               !                  !               !               ! Empfänger, die nach dem AFBG geför-  ! 

!               !               !                  !               !               ! dert werden, nicht den im HHJ 2015   ! 

!               !               !                  !               !               ! geplanten Umfang erreicht hat -      ! 

!               !               !                  !               !               ! siehe Kap. 0621, Tit. 681 59.        ! 

!               !               !                  !               !               ! Bei den Mindereinnahmen handelt es   ! 

!               !               !                  !               !               ! sich um den Finanzierungsanteil      ! 

!               !               !                  !               !               ! des Bundes in Höhe von 78 v.H. der   ! 

!               !               !                  !               !               ! Ausgaben nach dem AFBG.              ! 

!               !               !                  !               !               ! Es ist zu beachten, dass im HHJ      ! 

!               !               !                  !               !               ! 2015 für die Aufstiegsfortbil-       ! 

!               !               !                  !               !               ! dungsförderung insgesamt             ! 

!               !               !                  !               !               ! 13.193,29 EUR zu viel an Bundes-     ! 

!               !               !                  !               !               ! mittel abgefordert wurden. Die zu    ! 

!               !               !                  !               !               ! viel abgeforderten Bundesmittel      ! 

!               !               !                  !               !               ! werden durch den Bund mit seiner     ! 

!               !               !                  !               !               ! Mittelzuweisung für das HHJ 2016     ! 

!               !               !                  !               !               ! verrechnet.                          ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     80.628.000!           0,00!     80.628.000,00! -14.739.695,46!           0,00! 231 02:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Mindereinnahmen, da die Anzahl der   ! 

!               !               !                  !               !               ! Schülerinnen und Schüler sowie der   ! 

!               !               !                  !               !               ! Studierenden, die nach dem BAföG     ! 

!               !               !                  !               !               ! gefördert werden, nicht im erwar-    ! 

!               !               !                  !               !               ! teten Umfang gestiegen ist - siehe   ! 

!               !               !                  !               !               ! Kap. 0621, Tit. 681 42 und 681 43.   ! 

!               !               !                  !               !               ! Bei den Mindereinnahmen handelt es   ! 

!               !               !                  !               !               ! sich um den Finanzierungsanteil des  ! 

!               !               !                  !               !               ! Bundes nach dem BAföG. Ab dem HHJ    ! 

!               !               !                  !               !               ! 2015 werden die Ausgaben nach dem    ! 

!               !               !                  !               !               ! BAföG vollständig vom Bund getragen. ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        563.000!           0,00!        563.000,00!     -39.726,55!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                   Ausgaben                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 533 02 !144! Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der     !        206.047,43!              0,00!        206.047,43! 

!        !   ! Durchführung des AFBG                             !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 533 03 !142! Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der     !        -37.162,18!              0,00!        -37.162,18! 

!        !   ! Durchführung des BAföG                            !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 632 01 !142! Erstattung von Leistungen nach dem BAföG an andere!        643.214,43!              0,00!        643.214,43! 

!        !   ! Bundesländer                                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 671 01 !831! Ersatz von Aufwendungen der KfW-Bankengruppe für  !     11.664.000,00!              0,00!     11.664.000,00! 

!        !   ! die Finanzierung des Landesanteils bei den        !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Darlehen an Studierende                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        280.000!           0,00!        280.000,00!     -73.952,57!           0,00! 533 02:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgaben, da die Zahlungen     ! 

!               !               !                  !               !               ! an die KfW Bankengruppe für Auf-     ! 

!               !               !                  !               !               ! wendungen und Ersatzleistungen im    ! 

!               !               !                  !               !               ! Rahmen der AFBG-Finanzierung über    ! 

!               !               !                  !               !               ! Bankdarlehen 2015 nicht die er-      ! 

!               !               !                  !               !               ! wartete Höhe erreicht haben.         ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        130.000!           0,00!        130.000,00!    -167.162,18!           0,00! 533 03:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgaben, da aufgrund des      ! 

!               !               !                  !               !               ! 25. BAföG-Änderungsgesetzes der      ! 

!               !               !                  !               !               ! Bund die BAföG-Zahlungen zu 100 %    ! 

!               !               !                  !               !               ! übernommen hat. Somit werden ab      ! 

!               !               !                  !               !               ! dem HHJ 2015 Subventionen und        ! 

!               !               !                  !               !               ! leistungsgestörte Darlehen nicht     ! 

!               !               !                  !               !               ! mehr durch die Länder finanziert.    ! 

!               !               !                  !               !               ! Zum Zeitpunkt der Haushaltsauf-      ! 

!               !               !                  !               !               ! stellung 2015/2016 war dieses        ! 

!               !               !                  !               !               ! noch nicht bekannt, so dass          ! 

!               !               !                  !               !               ! weiterhin Haushaltsmittel ver-       ! 

!               !               !                  !               !               ! anschlagt wurden.                    ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        900.000!           0,00!        900.000,00!    -256.785,57!           0,00! 632 01:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgaben, das das Land         ! 

!               !               !                  !               !               ! Sachsen-Anhalt im HHJ 2015 weniger   ! 

!               !               !                  !               !               ! an andere Bundesländer für ein       ! 

!               !               !                  !               !               ! Auslandsstudium erstatten musste     ! 

!               !               !                  !               !               ! als ursprünglich geplant.            ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     11.664.000!           0,00!     11.664.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 681 42 !141! Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für        !     34.389.844,32!              0,00!     34.389.844,32! 

!        !   ! Schülerinnen und Schüler                          !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0621 Titel 231 02 . !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Einnahmen geleistet werden. Gem. § 15 Abs. 1 Satz !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge            !                  !                  !                  ! 

!        !   ! einschließlich anfallender Zinsen auch nach       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Ausgabe vereinnahmt werden.                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 681 43 !142! Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für        !     30.844.021,74!              0,00!     30.844.021,74! 

!        !   ! Studierende                                       !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0621 Titel 231 02.  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Einnahmen geleistet werden. Gem. § 15 Abs. 1 Satz !                  !                  !                  ! 

!        !   ! 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge            !                  !                  !                  ! 

!        !   ! einschließlich anfallender Zinsen auch nach       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Ausgabe vereinnahmt werden.                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 681 59 !144! Zuschüsse für die Aufstiegsfortbildungsförderung  !      3.351.061,36!              0,00!      3.351.061,36! 

!        !   ! nach dem AFBG                                     !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! entsprechenden Bundesmittel in Höhe von 78 v. H.  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! bei Kapitel 0621 Titel 231 01 bereitgestellt      !                  !                  !                  ! 

!        !   ! werden. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu    !                  !                  !                  ! 

!        !   ! erwartende Einnahmen geleistet werden. Gem. § 15  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Abs.1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge !                  !                  !                  ! 

!        !   ! einschl. der anfallenden Zinsen auch nach         !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von  !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Ausgabe vereinnahmt werden.                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 01 !142! Erstattungen an die Studentenwerke für den        !      2.697.255,60!              0,00!      2.697.255,60! 

!        !   ! übertragenen Wirkungskreis                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     40.608.000!           0,00!     40.608.000,00!  -6.218.155,68!           0,00! 681 42:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgaben, da die Anzahl der    ! 

!               !               !                  !               !               ! Schülerinnen und Schüler, die nach   ! 

!               !               !                  !               !               ! dem BAföG gefördert werden, nicht    ! 

!               !               !                  !               !               ! den im HHJ 2015 geplanten Umfang     ! 

!               !               !                  !               !               ! erreicht, sondern gegenüber den      ! 

!               !               !                  !               !               ! Vorjahren weiterhin rückläufig       ! 

!               !               !                  !               !               ! ist. Aufgrund des 25. BAföG-         ! 

!               !               !                  !               !               ! Änderungsgesetzes werden die Aus-    ! 

!               !               !                  !               !               ! gaben nach dem BAföG ab dem HHJ      ! 

!               !               !                  !               !               ! 2015 vollständig vom Bund getragen.  ! 

!               !               !                  !               !               ! Die Minderausgaben führten auch      ! 

!               !               !                  !               !               ! zu Mindereinnahmen - siehe Kap.      ! 

!               !               !                  !               !               ! 0621, Tit. 231 02.                   ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     40.020.000!           0,00!     40.020.000,00!  -9.175.978,26!           0,00! 681 43:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgaben, da die Anzahl der    ! 

!               !               !                  !               !               ! Studierenden, die nach dem BAföG     ! 

!               !               !                  !               !               ! gefördert werden, nicht den im HHJ   ! 

!               !               !                  !               !               ! 2015 geplanten Umfang erreicht hat,  ! 

!               !               !                  !               !               ! sondern gegenüber den Vorjahren      ! 

!               !               !                  !               !               ! weiterhin rückläufig ist. Aufgrund   ! 

!               !               !                  !               !               ! des 25. BAföG-Änderungsgesetzes      ! 

!               !               !                  !               !               ! werden die Ausgaben nach dem BAföG   ! 

!               !               !                  !               !               ! ab dem HHJ 2015 vollständig vom      ! 

!               !               !                  !               !               ! Bund getragen. Die Minderausgaben    ! 

!               !               !                  !               !               ! führten auch zu Mindereinnahmen -    ! 

!               !               !                  !               !               ! siehe Kap. 0621; Tit. 231 02.        ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      3.788.400!           0,00!      3.788.400,00!    -437.338,64!           0,00! 681 59:                              ! 

!               !               !                  !               !               ! Minderausgaben, da die Anzahl der    ! 

!               !               !                  !               !               ! Empfänger, die nach dem AFBG geför-  ! 

!               !               !                  !               !               ! dert werden, nicht den im HHJ 2015   ! 

!               !               !                  !               !               ! geplanten Umfang erreicht hat. Von   ! 

!               !               !                  !               !               ! den Minderausgaben entfallen         ! 

!               !               !                  !               !               ! 253.300,63 EUR auf den Bund          ! 

!               !               !                  !               !               ! (78 v.H.)und 71.443,77 EUR auf       ! 

!               !               !                  !               !               ! das Land (22. v.H.). Die Minder-     ! 

!               !               !                  !               !               ! ausgaben führten auch zu Minder-     ! 

!               !               !                  !               !               ! einnahmen - siehe Kap. 0621,         ! 

!               !               !                  !               !               ! Tit. 231 01.                         ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      3.022.000!           0,00!      3.022.000,00!    -324.744,40!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.64 !   ! Studentenwerk Halle                               !      1.250.000,00!              0,00!      1.250.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 64 !142! Zuschüsse zum lfd. Betrieb                        !      1.250.000,00!              0,00!      1.250.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 64 !142! Zuschüsse für lfd. Investitionen                  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.65 !   ! Studentenwerk Magdeburg                           !        900.000,00!              0,00!        900.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 685 65 !142! Zuschüsse zum lfd. Betrieb                        !        900.000,00!              0,00!        900.000,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 894 65 !142! Zuschüsse für lfd. Investitionen                  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0621               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   2    !   ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für      !     69.028.211,75!              0,00!     69.028.211,75! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                              Summe der Einnahmen  !     69.028.211,75!              0,00!     69.028.211,75! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   5    !   ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den   !        168.885,25!              0,00!        168.885,25! 

!        !   ! Schuldendienst                                    !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !     85.739.397,45!              0,00!     85.739.397,45! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     85.908.282,70!              0,00!     85.908.282,70! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     16.880.070,95!              0,00!     16.880.070,95! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.250.000!           0,00!      1.250.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.250.000!           0,00!      1.250.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!        900.000!           0,00!        900.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        900.000!           0,00!        900.000,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     84.146.000!           0,00!     84.146.000,00! -15.117.788,25!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     84.146.000!           0,00!     84.146.000,00! -15.117.788,25!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        410.000!           0,00!        410.000,00!    -241.114,75!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!    102.152.400!           0,00!    102.152.400,00! -16.413.002,55!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!    102.562.400!           0,00!    102.562.400,00! -16.654.117,30!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     18.416.400!           0,00!     18.416.400,00!  -1.536.329,05!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                    Einnahmen                      !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.61 !   ! Versorgung und Beihilfen für die                  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 281 61 !138! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! des Beamtenversorgungsgesetzes"                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.62 !   ! Versorgung und Beihilfen für die Burg             !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Giebichenstein Kunsthochschule Halle              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 281 62 !138! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! des Beamtenversorgungsgesetzes"                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.63 !   ! Versorgung und Beihilfen für die Otto-von-Guericke!              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Universität Magdeburg                             !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 281 63 !138! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! des Beamtenversorgungsgesetzes"                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.64 !   ! Versorgung und Beihilfen für die HS               !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Magdeburg-Stendal                                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 281 64 !138! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! des Beamtenversorgungsgesetzes"                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.65 !   ! Versorgung und Beihilfen für die HS Anhalt        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 281 65 !138! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! des Beamtenversorgungsgesetzes"                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.66 !   ! Versorgung und Beihilfen für die HS Harz          !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 281 66 !138! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! des Beamtenversorgungsgesetzes"                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.67 !   ! Versorgung und Beihilfen für die HS Merseburg     !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 281 67 !138! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! des Beamtenversorgungsgesetzes"                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.68 !   ! Versorgung und Beihilfen für die Medizinische     !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Fakultät Halle                                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 281 68 !138! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! des Beamtenversorgungsgesetzes"                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.69 !   ! Versorgung und Beihilfen für die Medizinische     !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Fakultät Magdeburg                                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 281 69 !138! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b  !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! des Beamtenversorgungsgesetzes"                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                   Ausgaben                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 441 02 !138! Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und !      1.884.977,93!              0,00!      1.884.977,93! 

!        !   ! Richter                                           !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 453 01 !138! Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen         !        205.787,03!              0,00!        205.787,03! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 453 11 !138! Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung            !         70.415,76!              0,00!         70.415,76! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 916 13 !851! Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds  !     10.873.831,19!              0,00!     10.873.831,19! 

!        !   ! des Landes Sachsen-Anhalt"                        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                 Titelgruppe(n)                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! TGr.61 !   ! Versorgung und Beihilfen für die                  !      6.764.870,14!              0,00!      6.764.870,14! 

!        !   ! Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg        !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 432 61 !138! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,        !      6.171.956,75!              0,00!      6.171.956,75! 

!        !   ! Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

  

  

  

  

- 84 -



  

  

Einzelplan 06   Ministerium für Wissenschaft und 

                Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 

Kapitel    0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!           0,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      2.208.700!           0,00!      2.208.700,00!    -323.722,07!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        217.700!           0,00!        217.700,00!     -11.912,97!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!              0!           0,00!              0,00!      70.415,76!      70.415,76!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     10.602.200!           0,00!     10.602.200,00!     271.631,19!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      5.873.900!           0,00!      5.873.900,00!     890.970,14!       5.344,83!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      5.235.400!           0,00!      5.235.400,00!     936.556,75!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 443 61 !138! Fürsorgeleistungen und Unterstützung für          !          7.844,83!              0,00!          7.844,83! 

!        !   ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 446 61 !138! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und       !        585.068,56!              0,00!        585.068,56! 

!        !   ! Versorgungsempfänger                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.62 !   ! Versorgung und Beihilfen für die Burg             !      1.035.812,23!              0,00!      1.035.812,23! 

!        !   ! Giebichenstein Kunsthochschule Halle              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 432 62 !138! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,        !        976.705,10!              0,00!        976.705,10! 

!        !   ! Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 443 62 !138! Fürsorgeleistungen und Unterstützung für          !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 446 62 !138! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und       !         59.107,13!              0,00!         59.107,13! 

!        !   ! Versorgungsempfänger                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.63 !   ! Versorgung und Beihilfen für die Otto-von-Guericke!      3.040.360,31!              0,00!      3.040.360,31! 

!        !   ! Universität Magdeburg                             !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!          2.500!           0,00!          2.500,00!       5.344,83!       5.344,83!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        636.000!           0,00!        636.000,00!     -50.931,44!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!        935.800!           0,00!        935.800,00!     100.012,23!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        856.200!           0,00!        856.200,00!     120.505,10!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          2.500!           0,00!          2.500,00!      -2.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         77.100!           0,00!         77.100,00!     -17.992,87!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      2.668.300!           0,00!      2.668.300,00!     372.060,31!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! 432 63 !138! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,        !      2.776.827,12!              0,00!      2.776.827,12! 

!        !   ! Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 443 63 !138! Fürsorgeleistungen und Unterstützung für          !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 446 63 !138! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und       !        263.533,19!              0,00!        263.533,19! 

!        !   ! Versorgungsempfänger                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.64 !   ! Versorgung und Beihilfen für die HS               !      1.573.637,09!              0,00!      1.573.637,09! 

!        !   ! Magdeburg-Stendal                                 !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 432 64 !138! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,        !      1.418.092,92!              0,00!      1.418.092,92! 

!        !   ! Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 443 64 !138! Fürsorgeleistungen und Unterstützung für          !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 446 64 !138! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und       !        155.544,17!              0,00!        155.544,17! 

!        !   ! Versorgungsempfänger                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      2.335.700!           0,00!      2.335.700,00!     441.127,12!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          2.500!           0,00!          2.500,00!      -2.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        330.100!           0,00!        330.100,00!     -66.566,81!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      1.231.400!           0,00!      1.231.400,00!     342.237,09!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.054.300!           0,00!      1.054.300,00!     363.792,92!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          2.500!           0,00!          2.500,00!      -2.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        174.600!           0,00!        174.600,00!     -19.055,83!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.65 !   ! Versorgung und Beihilfen für die HS Anhalt        !      2.559.246,59!              0,00!      2.559.246,59! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 432 65 !138! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,        !      2.193.322,63!              0,00!      2.193.322,63! 

!        !   ! Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 443 65 !138! Fürsorgeleistungen und Unterstützung für          !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 446 65 !138! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und       !        365.923,96!              0,00!        365.923,96! 

!        !   ! Versorgungsempfänger                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.66 !   ! Versorgung und Beihilfen für die HS Harz          !        704.827,63!              0,00!        704.827,63! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 432 66 !138! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,        !        593.211,88!              0,00!        593.211,88! 

!        !   ! Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 443 66 !138! Fürsorgeleistungen und Unterstützung für          !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 446 66 !138! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und       !        111.615,75!              0,00!        111.615,75! 

!        !   ! Versorgungsempfänger                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      1.910.000!           0,00!      1.910.000,00!     649.246,59!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.703.600!           0,00!      1.703.600,00!     489.722,63!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          2.500!           0,00!          2.500,00!      -2.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        203.900!           0,00!        203.900,00!     162.023,96!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!        553.300!           0,00!        553.300,00!     151.527,63!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        499.400!           0,00!        499.400,00!      93.811,88!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          2.500!           0,00!          2.500,00!      -2.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         51.400!           0,00!         51.400,00!      60.215,75!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.67 !   ! Versorgung und Beihilfen für die HS Merseburg     !      1.723.199,04!              0,00!      1.723.199,04! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 432 67 !138! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,        !      1.553.725,19!              0,00!      1.553.725,19! 

!        !   ! Richterinnen und Richter und für Hinterbliebene   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 443 67 !138! Fürsorgeleistungen und Unterstützung für          !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 446 67 !138! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und       !        169.473,85!              0,00!        169.473,85! 

!        !   ! Versorgungsempfänger                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.68 !   ! Versorgung und Beihilfen für die Medizinische     !      1.338.514,13!              0,00!      1.338.514,13! 

!        !   ! Fakultät Halle                                    !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 432 68 !138! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,        !      1.199.547,63!              0,00!      1.199.547,63! 

!        !   ! Richterinnen und Richter                          !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 443 68 !138! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Versorgungsempfängerinnen und Versogungsempfänger !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 446 68 !138! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und       !        138.966,50!              0,00!        138.966,50! 

!        !   ! Versorgungsempfänger                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 
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Kapitel    0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      1.390.000!           0,00!      1.390.000,00!     333.199,04!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.237.700!           0,00!      1.237.700,00!     316.025,19!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          2.500!           0,00!          2.500,00!      -2.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        149.800!           0,00!        149.800,00!      19.673,85!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      1.155.200!           0,00!      1.155.200,00!     183.314,13!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.068.300!           0,00!      1.068.300,00!     131.247,63!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          2.500!           0,00!          2.500,00!      -2.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!         84.400!           0,00!         84.400,00!      54.566,50!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 
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Kapitel    0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

! TGr.69 !   ! Versorgung und Beihilfen für die Medizinische     !      1.636.620,62!              0,00!      1.636.620,62! 

!        !   ! Fakultät Magdeburg                                !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 432 69 !138! Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten,        !      1.426.870,66!              0,00!      1.426.870,66! 

!        !   ! Richterinnen und Richter                          !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 443 69 !138! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für        !              0,00!              0,00!              0,00! 

!        !   ! Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. cc) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

! 446 69 !138! Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und       !        209.749,96!              0,00!        209.749,96! 

!        !   ! Versorgungsempfänger                              !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die       !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs.!                  !                  !                  ! 

!        !   ! 1 Nr. 2 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) LHO genannten!                  !                  !                  ! 

!        !   ! Ausgaben.                                         !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !              Abschluss Kapitel 0630               !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   4    !   ! Persönliche Verwaltungsausgaben                   !     22.538.268,50!              0,00!     22.538.268,50! 

!   9    !   ! Besondere Finanzierungsausgaben                   !     10.873.831,19!              0,00!     10.873.831,19! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !     33.412.099,69!              0,00!     33.412.099,69! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !     33.412.099,69!              0,00!     33.412.099,69! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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Kapitel    0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!      1.305.500!           0,00!      1.305.500,00!     331.120,62!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      1.143.900!           0,00!      1.143.900,00!     282.970,66!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!          2.500!           0,00!          2.500,00!      -2.500,00!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        159.100!           0,00!        159.100,00!      50.649,96!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     19.449.800!           0,00!     19.449.800,00!   3.088.468,50!      75.760,59!                                      ! 

!     10.602.200!           0,00!     10.602.200,00!     271.631,19!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     30.052.000!           0,00!     30.052.000,00!   3.360.099,69!      75.760,59!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!     30.052.000!           0,00!     30.052.000,00!   3.360.099,69!      75.760,59!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                                   !                  ! Zu übertragende  !                  ! 

!        !   !                                                   !  Ist-Einnahmen   !  Haushaltsreste, !  Rechnungs-Ist   ! 

! Titel  !Fkt!                 Zweckbestimmung                   !   Ist-Ausgaben   !   Vorgriffe (-)  !   (Spalte 4+5)   ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !       EUR        !       EUR        !       EUR        ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!   1    ! 2 !                        3                          !        4         !        5         !        6         ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !               Abschluss Einzelplan 06             !                  !                  !                  ! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   1    !   ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!        441.797,06!              0,00!        441.797,06! 

!        !   ! und dgl.                                          !                  !                  !                  ! 

!   2    !   ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für      !    156.027.865,25!              0,00!    156.027.865,25! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   3    !   ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen  !      6.796.737,48!              0,00!      6.796.737,48! 

!        !   ! und Zuschüssen für Investitionen, besond.         !                  !                  !                  ! 

!        !   ! Finanzierungseinnahmen                            !                  !                  !                  ! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                              Summe der Einnahmen  !    163.266.399,79!              0,00!    163.266.399,79! 

!        !   !                                                   !                  !                  !                  ! 

!   4    !   ! Persönliche Verwaltungsausgaben                   !     29.033.473,63!         31.832,28!     29.065.305,91! 

!   5    !   ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den   !      1.403.329,51!              0,00!      1.403.329,51! 

!        !   ! Schuldendienst                                    !                  !                  !                  ! 

!   6    !   ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für        !    679.423.581,60!         67.750,00!    679.491.331,60! 

!        !   ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen    !                  !                  !                  ! 

!   8    !   ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und           !     59.016.614,55!        446.000,00!     59.462.614,55! 

!        !   ! Investitionsförderungsmaßnahmen                   !                  !                  !                  ! 

!   9    !   ! Besondere Finanzierungsausgaben                   !     10.873.831,19!              0,00!     10.873.831,19! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                               Summe der Ausgaben  !    779.750.830,48!        545.582,28!    780.296.412,76! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 

!        !   !                                         Zuschuss  !    616.484.430,69!        545.582,28!    617.030.012,97! 

+--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+ 
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+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !   Haushalts-  !                  !     Mehr /    !  Über-/außer- !                                      ! 

!   Haushalts-  !     reste     !    Gesamtsoll    !   Weniger(-)  !   planmäßige  !      Begründung der Abweichungen     ! 

!    ansatz     ! Vorgriffe (-) !   (Spalte 7+8)   !  (Spalte 6-9) !   Ausgaben,   !       gegenüber dem Gesamtsoll       ! 

!               !  aus Vorjahr  !                  !               !   Vorgriffe   !                                      ! 

!      EUR      !      EUR      !       EUR        !      EUR      !      EUR      !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!       7       !       8       !        9         !       10      !       11      !                  12                  ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!        310.000!           0,00!        310.000,00!     131.797,06!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!    157.743.000!           0,00!    157.743.000,00!  -1.715.134,75!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!      6.720.700!           0,00!      6.720.700,00!      76.037,48!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!    164.773.700!           0,00!    164.773.700,00!  -1.507.300,21!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     25.717.500!      33.174,20!     25.750.674,20!   3.314.631,71!      75.760,59!                                      ! 

!      1.645.000!      81.880,99!      1.726.880,99!    -323.551,48!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!    685.181.400!           0,00!    685.181.400,00!  -5.690.068,40!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     60.621.900!     218.000,00!     60.839.900,00!  -1.377.285,45!           0,00!                                      ! 

!               !               !                  !               !               !                                      ! 

!     10.602.200!           0,00!     10.602.200,00!     271.631,19!           0,00!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!    783.768.000!     333.055,19!    784.101.055,19!  -3.804.642,43!      75.760,59!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 

!    618.994.300!     333.055,19!    619.327.355,19!  -2.297.342,22!      75.760,59!                                      ! 

+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------+--------------------------------------+ 
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg

1.  Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung  2015

davon
HS-Bereich

davon
Drittmittel-

bereich

gesamt

2 3 4 5

1.434.300,00 3.029.525,90 2.348.814,09 5.378.339,99

137.462.900,00 137.549.621,96 40.190.268,24 177.739.890,20

0,00 13.269.624,46 15.325.157,51 28.594.781,97

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 13.269.624,46 15.325.157,51 28.594.781,97

138.897.200,00 153.848.772,32 57.864.239,84 211.713.012,16

109.084.200,00 109.147.877,91 22.975.487,92 132.123.365,83

27.706.600,00 27.440.127,15 13.304.027,41 40.744.154,56

115.000,00 134.910,69 1.600.727,51 1.735.638,20

0,00 0,00 2.412,95 2.412,95

1.991.400,00 1.381.243,48 3.039.836,29 4.421.079,77

0,00 15.744.613,09 16.941.747,76 32.686.360,85

0,00 6.465.000,00 0,00 6.465.000,00

0,00 9.279.613,09 16.941.747,76 26.221.360,85

138.897.200,00 153.848.772,32 57.864.239,84 211.713.012,16

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

0,00

0,00

6.465.000,00

6.465.000,00

Wirtschaftsplan 
der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg

Soll  WPL 
(Berichtsjahr)

dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen 
                  Ausgleichsrücklage
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr 

Einnahmen gesamt

Ist  WPL zum 31.12.2015

1

Einnahmen

HGr. 1 - eigene Einnahmen

HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse 

HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen

Ausgaben

HGr. 4 - Personalausgaben

HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben

HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse

HGr. 7 - Baumaßnahmen

HGr. 8 - Investitionen

HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben         
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene 
                  Ausgleichsrücklage
dav.: 9.2 -  Bestandsübertrag in das Folgejahr      

Ausgaben gesamt

Saldo zwischen Einnnahmen und Ausgaben

Bestand am 01.01.2015 (= Bestand am 31.12.2014)

-  Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage (Umwidmung Bestandsübertrag)

Bestand am 31.12.2015

Ergebnis:
Die Übersicht zum Jahresabschluss der Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg  enthält alle Einnahmen und Ausgaben der 
Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus. 
Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen (= 
Verfügungsrahmen HS-Bereich) leisten. 
Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 153.848.772,32 EUR wurde im 2015 nicht überschritten. Nicht 
in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 9.279.613,09 EUR wurden in das Folgejahr übertragen.Entsprechend der 
Festlegung der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2015 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 
45 Abs. 2 LHO verwendet.
Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe 
von 16.941.747,76 EUR wurden in das Folgejahr übertragen.

- 99 -
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 3. Differenzierung der Einnahmen 

 3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens  im HS-Bereich 

WPL 2015 Ist -Einnahmen 
per 31.12.2015

mehr /
weniger

2 3 4

133.871.400,00 133.871.400,00 0,00

1.719.700,00 1.719.700,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.851.800,00 1.656.090,00 -195.710,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00 1.000,00 -19.000,00

137.462.900,00 137.248.190,00 -214.710,00

0,00 301.431,96 301.431,96

1.434.300,00 3.029.525,90 1.595.225,90

0,00 0,00 0,00

0,00 13.269.624,46 13.269.624,46

138.897.200,00 153.848.772,32 14.951.572,32

 2. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich 

TGr. 81
Drittmittel-
forschung

TGr. 82
Sonst. 

zweckgeb. 
Mittel

TGr. 83
Auftrags-
forschung

TGr. 84
Sonst. steuerpfl. 

Projekte

gesamt

Einnahmen 37.192.882,91 15.879.949,92 3.793.682,53 997.724,48 57.864.239,84

davon: Bestandsübertragung  
            aus Vorjahr       4.428.453,82 8.088.177,63 2.152.083,10 656.442,96 15.325.157,51

Ausgaben 37.192.882,91 15.879.949,92 3.793.682,53 997.724,48 57.864.239,84

davon: Bestandsübertragung  
             ins Folgejahr       3.916.704,58 10.192.846,89 2.227.310,06 604.886,23 16.941.747,76

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Zusch. Tarif- u. Besoldungserhöhungen (Kap. 0604 Tit. 685 04)

  Zuschuss für ein voll freigestelltes Personalratsmitglied (Epl. 13)

  Zusch. Landesinformationsinfrastruktur (Kap. 0604 Tit. 685 05)

Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt

b) weitere Zuweisungen (BfA, etc.)

  Zuschuss Investitionen (Kap. 0604 Tit. 894 02)

  Zuschuss Leistungsbudget (Kap. 0602 Tit. 685 05)

c) Eigene Einnahmen 

d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage 

e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr

Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt 

1
a ) Landeszuschüsse 

  Zuschuss Betrieb  (Kap. 0604 Tit. 685 02)

- 100 -



Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

1.  Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung  

davon
HS-Bereich

davon
Drittmittel-

bereich

gesamt

2 3 4 5

15.000,00 90.659,15 572.690,20 663.349,35

13.830.300,00 13.807.686,68 804.957,36 14.612.644,04

90.000,00 969.512,90 890.396,00 1.859.908,90

90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00

0,00 879.512,90 890.396,00 1.769.908,90

13.935.300,00 14.867.858,73 2.268.043,56 17.135.902,29

11.267.500,00 10.315.368,54 837.930,38 11.153.298,92

2.467.800,00 3.456.399,46 639.477,03 4.095.876,49

0,00 20.517,98 11.635,00 32.152,98

0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 98.148,23 0,00 98.148,23

0,00 977.424,52 779.001,15 1.756.425,67

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 977.424,52 779.001,15 1.756.425,67

13.935.300,00 14.867.858,73 2.268.043,56 17.135.902,29

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

340.000,00

90.000,00

0,00

250.000,00Bestand am 31.12.2015

Ergebnis:
Die Übersicht zum Jahresabschluss der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle enthält alle Einnahmen und Ausgaben der 
Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.
Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 
(Verfügungsrahmen) leisten. 
Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von 14.867.858,73 EUR wurde im HHJ 2015 nicht überschritten. Nicht in 
Anspruch genommene Mittel in Höhe von 977.424,52 EUR wurden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend der Festlegung 
der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2016 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 
LHO  verwendet.
Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich in Höhe von 2.268.043,56 EUR wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in 
Anspruch genommene Mittel in Höhe von 779.001,15 EUR wurden in das Folgejahr übertragen. 

dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr

Ausgaben gesamt

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben

Bestand am 01.01.2015 ( = Bestand am 31.12.2014)

- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage

HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben

HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse

HGr. 7 - Baumaßnahmen

HGr. 8 - Investitionen

HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben         
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene 
                Ausgleichsrücklage

HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen 
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen 
                Ausgleichsrücklage
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr

Einnahmen gesamt

Ausgaben

HGr. 4 - Personalausgaben

HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse 

Wirtschaftsplan der Burg Giebichenstein 
 Kunsthochschule Halle 

Soll  WPL 2015 Ist  WPL zum 31.12.2015

1

Einnahmen

HGr. 1 - eigene Einnahmen
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

 3. Differenzierung der Einnahmen 

 3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens  im HS-Bereich 

WPL 2015 Ist -Einnahmen 
per 31.12.2015

mehr /
weniger

2 3 4

13.441.500,00 13.441.500,00 0,00

200.000,00 200.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

188.800,00 162.504,00 -26.296,00

0,00 0,00 0,00

13.830.300,00 13.804.004,00 -26.296,00

0,00 3.682,68 3.682,68

15.000,00 90.659,15 75.659,15

90.000,00 90.000,00 0,00

0,00 879.512,90 879.512,90

13.935.300,00 14.867.858,73 932.558,73

 3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich 

TG 81
Drittmittel
forschung

TG 82
so. zweckgeb. 

Mittel

TG 83
Auftrags-
forschung

TG 84
so. wirtschaftl. 

Tätigkeit

gesamt

Einnahmen 112.908,52 1.770.522,23 133.064,95 251.547,86 2.268.043,56

davon: Bestandsübertragung  
            aus Vorjahr       3.325,63 734.229,99 73.535,91 79.304,47 890.396,00

Ausgaben 112.908,52 1.770.522,23 133.064,95 251.547,86 2.268.043,56

davon: Bestandsübertragung  
             ins Folgejahr       15.967,86 646.089,31 75.942,67 41.001,31 779.001,15

davon: Bestandsübertragung aus 
             Vorjahr           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c ) Eigene Einnahmen 

d ) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage 

e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr

Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt 

Zuschuss Investitionen (Kap. 0606 Tit. 894 02)

Zuschuss Leistungsbudget (Kap. 0602 Tit. 685 05)

Zuschuss Tarif- und Besoldungserhöhungen (Kap. 0606 Tit. 685 04)

Zuschuss für ein voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13)

Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt

b ) weitere Zuweisungen ( BfA, etc)

1

a ) Landeszuschüsse 

Zuschuss Betrieb  (Kap. 0606 Tit. 685 02)
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

1.  Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung  

davon
HS-Bereich

davon
Drittmittel-          

bereich

gesamt

2 3 4 5

1.200.000,00 1.525.690,41 9.656.146,15 11.181.836,56

85.258.000,00 85.489.256,68 31.139.952,93 116.629.209,61

59.500,00 4.240.006,62 20.879.501,67 25.119.508,29

59.500,00 59.500,00 0,00 59.500,00

0,00 4.180.506,62 20.879.501,67 25.060.008,29

86.517.500,00 91.254.953,71 61.675.600,75 152.930.554,46

70.848.400,00 70.039.276,73 23.843.077,96 93.882.354,69

13.644.100,00 16.365.613,97 10.503.803,16 26.869.417,13

25.000,00 67.931,45 1.621.524,28 1.689.455,73

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 723.453,88 833.800,92 1.557.254,80

0,00 4.058.677,68 24.873.394,43 28.932.072,11

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.058.677,68 24.873.394,43 28.932.072,11

86.517.500,00 91.254.953,71 61.675.600,75 152.930.554,46

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

218.960,00

59.500,00

0,00

159.460,00

Saldo zwischen Einnnahmen und Ausgaben

Bestand am 01.01.2015 ( = Bestand am 31.12.2014)

- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage

Bestand am 31.12.2015

Ergebnis:
Die Übersicht zum Jahresabschluss der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg enthält alle Einnahmen und Ausgaben der 
Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.
Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 
(Verfügungsrahmen) leisten.
Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 91.254.953,71 EUR wurde im HH 2015 nicht überschritten. Nicht 
in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 4.058.677,68 EUR wurden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend der 
Festlegung der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2016 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 
45 Abs. 2 LHO verwendet.
Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe 
von 24.873.394,43 EUR wurden in das Folgejahr übertragen.

HGr. 7 - Baumaßnahmen

HGr. 8 - Investitionen

HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben         
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene 
                Ausgleichsrücklage
dav.: 9.2 - Bestandsübertrag in das Folgejahr

Ausgaben gesamt

dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr

Einnahmen gesamt

Ausgaben

HGr. 4 - Personalausgaben

HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben

HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse

HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse 

HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen 
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen 
                Ausgleichsrücklage

Wirtschaftsplan  
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Soll  WPL 2015 Ist WPL zum 31.12.2015

1

Einnahmen

HGr. 1 - eigene Einnahmen
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

WPL 2015 Ist -Einnahmen 
per 31.12.2015

mehr /
weniger

2 3 4

82.033.400,00 82.033.400,00 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.224.600,00 1.141.200,00 -83.400,00

0,00 21.796,32 21.796,32

85.258.000,00 85.196.396,32 -61.603,68

0,00 292.860,36 292.860,36

1.200.000,00 1.525.690,41 325.690,41

59.500,00 59.500,00 0,00

0,00 4.180.506,62 4.180.506,62

86.517.500,00 91.254.953,71 4.737.453,71

TG 81
Drittmittel
forschung

TG 82
so. zweckgeb. 

Mittel

TG 83
Auftrags-
forschung

TG 84
Wirtschaftl. 
Leistungen

gesamt

Einnahmen 35.100.679,75 6.725.530,55 10.274.201,21 9.575.189,24 61.675.600,75

davon: Bestandsübertragung  
            aus Vorjahr       9.057.499,23 2.227.474,21 5.177.428,80 4.417.099,43 20.879.501,67

Ausgaben 35.100.679,75 6.725.530,55 10.274.201,21 9.575.189,24 61.675.600,75

davon: Bestandsübertragung  
             ins Folgejahr       12.293.552,92 1.870.320,84 5.176.087,68 5.533.432,99 24.873.394,43

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d ) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage 

e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr

Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt 

 3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich 

Zuschuss Leistungsbudget (Kap. 0602 Tit. 685 05)

Zusch. für Tarif- u. Besoldungserhöhungen (Kap. 0611 Tit. 685 04)

Zuschuss für ein voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13)

Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt

b ) weitere Zuweisungen ( BfA, etc)

c ) Eigene Einnahmen 

 3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens  im HS-Bereich 

1

a ) Landeszuschüsse 

Zuschuss Betrieb  (Kap. 0611 Tit. 685 02)

Zuschuss Investitionen (Kap. 0611 Tit. 894 02)

 3. Differenzierung der Einnahmen 
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Hochschule Magdeburg-Stendal

1.  Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung  

davon
HS-Bereich

davon
Drittmittel-

bereich

gesamt

2 3 4 5

600.000,00 682.688,09 212.704,56 895.392,65

25.643.400,00 25.796.653,28 7.595.259,07 33.391.912,35

200.000,00 1.647.305,09 2.547.011,96 4.194.317,05

200.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.647.305,09 2.547.011,96 4.194.317,05

26.443.400,00 28.126.646,46 10.354.975,59 38.481.622,05

20.371.600,00 19.613.648,23 4.598.628,11 24.212.276,34

5.571.800,00 5.736.134,07 1.638.917,76 7.375.051,83

0,00 960,39 1.206.644,88 1.207.605,27

0,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 645.875,43 24.634,85 670.510,28

0,00 2.130.028,34 2.886.149,99 5.016.178,33

0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

0,00 1.880.028,34 2.886.149,99 4.766.178,33

26.443.400,00 28.126.646,46 10.354.975,59 38.481.622,05

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

600.000,00

0,00

250.000,00

850.000,00

+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage

Bestand am 31.12.2015

Ergebnis:
Die Übersicht zum Jahresabschluss der Hochschule Magdeburg-Stendal enthält alle Einnahmen und Ausgaben der 
Hochschule und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.
Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 
(Verfügungsrahmen) leisten. 
Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 28.126.646,46 EUR wurde im HHJ 2015  nicht überschritten. 
Nicht Anspruch genommene Mittel in Höhe von 1.880.028,34 EUR wurden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend der 
Festlegung der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2015 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 
45 Abs. 2 LHO (oder i.V. m.§§ 25, 62 LHO) verwendet.
Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe 
von voraussichtlich 2.886.149,99 EUR wurden in das Folgejahr übertragen. 

dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene 
                  Ausgleichsrücklage
dav.: 9.2 -  Bestandsübertrag in das Folgejahr      

Ausgaben gesamt

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben

Bestand am 01.01.2015 ( = Bestand am 31.12.2014)

- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

HGr. 4 - Personalausgaben

HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben

HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse

HGr. 7 - Baumaßnahmen

HGr. 8 - Investitionen

HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben    

HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse 

HGr. 3 - besondere Finanzierungseinnahmen 
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen 
                  Ausgleichsrücklage
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr 

Einnahmen gesamt

Ausgaben

Wirtschaftsplan  
der Hochschule Magdeburg-Stendal

Soll  WPL 2015 Ist WPL zum 31.12.2015

1
Einnahmen

HGr. 1 - eigene Einnahmen
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Hochschule Magdeburg-Stendal

 3. Differenzierung der Einnahmen 

 3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens  im HS-Bereich 

WPL 2015 Ist -Einnahmen 
per 31.12.2015

mehr /
weniger

2 3 4

24.798.900,00 24.991.500,00 192.600,00

500.000,00 500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

344.500,00 270.588,00 -73.912,00

0,00 34.565,28 34.565,28

25.643.400,00 25.796.653,28 153.253,28

0,00 0,00 0,00

600.000,00 682.688,09 82.688,09

200.000,00 0,00 -200.000,00

0,00 1.647.305,09 1.647.305,09

26.443.400,00 28.126.646,46 1.683.246,46

 3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich 

TG 81
Drittmittel
forschung

TG 82
so. zweckgeb. 

Mittel

TG 83
Auftrags-
forschung

TG 84
wirtschaftl. 
Leistungen

gesamt

Einnahmen 3.729.683,90 6.206.049,38 208.632,89 210.609,42 10.354.975,59

davon: Bestandsübertragung  
            aus Vorjahr       586.527,47 1.753.946,74 74.997,36 131.540,39 2.547.011,96

Ausgaben 3.729.683,90 6.206.049,38 208.632,89 210.609,42 10.354.975,59

davon: Bestandsübertragung  
             ins Folgejahr       638.634,18 1.973.504,13 107.222,62 166.789,06 2.886.149,99

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt 

Zuschuss Leistungsbudget  (Kap. 0602 Tit. 685 05)

Zusch. für Tarif- u. Besoldungserhöhungen (Kap. 0615 Tit. 685 04)

Zuschuss f.voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13)

Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl.13) ges.

b) weitere Zuweisungen ( BfA, etc)

c) Eigene Einnahmen 

d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage 

e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr

Zuschuss Betrieb (Kap. 0615 Tit. 685 02)

Zuschuss Invest. (Kap. 0615 Tit. 894 02)

1

a) Landeszuschüsse 
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Hochschule Anhalt

1.  Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung  

davon
HS-Bereich

davon
Drittmittel-bereich

gesamt

2 3 4 5

50.000,00 861.990,67 5.281.441,57 6.143.432,24

33.624.500,00 33.493.836,00 6.277.672,98 39.771.508,98

0,00 833.459,87 7.351.492,82 8.184.952,69

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 833.459,87 7.351.492,82 8.184.952,69

33.674.500,00 35.189.286,54 18.910.607,37 54.099.893,91

27.234.700,00 26.295.822,51 5.628.651,27 31.924.473,78

5.723.100,00 7.217.788,04 3.623.033,33 10.840.821,37

500,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

716.200,00 1.052.174,96 851.504,90 1.903.679,86

0,00 623.001,03 8.807.417,87 9.430.418,90

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 623.001,03 8.807.417,87 9.430.418,90

33.674.500,00 35.189.286,54 18.910.607,37 54.099.893,91

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

0,00

0,00

0,00

0,00

dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene 
                  Ausgleichsrücklage
dav.: 9.2 -  Bestandsübertrag in das Folgejahr      

Ausgaben gesamt

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben

Ergebnis:
Die Übersicht zum Jahresabschluss der Hochschule Anhalt enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und weist ein 
ausgeglichenes Ergebnis aus.
Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 
(Verfügungsrahmen) leisten. 
Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt  35.189.286,54 EUR wurde im HHJ 2015  nicht überschritten. 
Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 623.001,03 EUR wurden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend der 
Festlegung der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2015 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 
Abs. 2 LHO verwendet.
Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe 
von 8.807.417,87 EUR wurden in das Folgejahr übertragen. 

HGr. 4 - Personalausgaben

HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben

HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse

HGr. 7 - Baumaßnahmen

HGr. 8 - Investitionen

HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben    

HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse 

HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen 

dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen 
                  Ausgleichsrücklage
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr 

Einnahmen gesamt

Ausgaben

+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage

Bestand am 31.12.2015

Wirtschaftsplan  
der Hochschule Anhalt

Soll  WPL 2015 Ist WPL zum 31.12.2015

1

Bestand am 01.01.2015 ( = Bestand am 31.12.2014)

 - Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

Einnahmen

HGr. 1 - eigene Einnahmen
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 3. Differenzierung der Einnahmen 

 3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens  im HS-Bereich 

WPL 2015 Ist -Einnahmen 
per 31.12.2015

mehr /
weniger

2 3 4

32.712.500,00 32.712.500,00 0,00

444.700,00 444.700,00 0,00

0,00 0,00 0,00

467.300,00 336.636,00 -130.664,00

0,00 0,00 0,00

Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt 33.624.500,00 33.493.836,00 -130.664,00

0,00 0,00 0,00

50.000,00 861.990,67 811.990,67

0,00 0,00 0,00

0,00 833.459,87 833.459,87

33.674.500,00 35.189.286,54 1.514.786,54

 3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich 

TG 81
Drittmittel
forschung

TG 82
so. zweckgeb. 

Mittel

TG 83
Auftrags-
forschung

TG 84
Wirtschaftl. 
Leistungen

gesamt

Einnahmen 5.389.870,55 11.909.313,61 1.532.664,20 78.759,01 18.910.607,37

davon: Bestandsübertragung  
            aus Vorjahr       -106.632,36 6.627.872,04 828.726,44 1.526,70 7.351.492,82

Ausgaben 5.389.870,55 11.909.313,61 1.532.664,20 78.759,01 18.910.607,37

davon: Bestandsübertragung  
             ins Folgejahr       208.119,09 7.520.780,55 1.068.258,01 10.260,22 8.807.417,87

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c ) Eigene Einnahmen 

d ) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage 

1

a ) Landeszuschüsse 

Zuschuss Betrieb  (Kap. 0616 Tit. 685 02)

Zuschuss Investitionen (Kap. 0616 Tit. 894 02)

e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr

Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt 

Zuschuss Leistungsbudget (Kap. 0602 Tit. 685 05)

Zusch. Tarif- u. Besoldungserhöhungen (Kap. 0616 Tit. 685 05)

Zuschuss für ein voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13)

b ) weitere Zuweisungen ( BfA, etc)
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Hochschule Harz Wernigerode

1.  Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung  

davon
HS-Bereich

davon
Drittmittel-bereich

gesamt

2 3 4 5

196.000,00 271.956,56 1.117.464,56 1.389.421,12

14.500.900,00 14.458.370,00 1.154.447,46 15.612.817,46

0,00 1.179.574,11 1.709.805,00 2.889.379,11

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.179.574.11 1.709.805,00 2.889.379,11

14.696.900,00 15.909.900,67 3.981.717,02 19.891.617,69

11.808.300,00 11.977.488,88 1.002.904,28 12.980.393,16

2.358.600,00 2.551.927,68 1.144.499,86 3.696.427,54

0,00 14.197,02 0,00 14.197,02

0,00 0,00 0,00 0,00

530.000,00 185.107,50 0,00 185.107,50

0,00 1.181.179,59 1.834.312,88 3.015.492,47

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.181.179,59 1.834.312,88 3.015.492,47

14.696.900,00 15.909.900,67 3.981.717,02 19.891.617,69

0,00 0 0 0

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

0,00

0,00

0,00

0,00

Wirtschaftsplan der Hochschule Harz WPL 2015 Ist WPL zum 31.12.2015

1

Einnahmen

HGr. 1 - eigene Einnahmen

HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse 

HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen 
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigene 
                Ausgleichsrücklage  
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr 

Einnahmen gesamt

Ausgaben

HGr. 4 - Personalausgaben

HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben

HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse

HGr. 7 - Baumaßnahmen

HGr. 8 - Investitionen

HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben    
dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene 
                Ausgleichsrücklage
dav.:9.2 - Bestandsübertrag Folgejahr

Ausgaben gesamt

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben

Bestand am 01.01.2015  ( = Bestand am 31.12.2014 )

- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage

Bestand am 31.12.2015

Ergebnis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Die Übersicht zum endgültigen Jahresabschluss der Hochschule Harz enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule 
Harz und weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.                                                                                                                                                                                                                         
Die Hochschule kannn im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Isteinnahmen 
(Verfügungsrahmen) leisten.                                                                                                                                                                                               
Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 15.909.900,67 EUR wurde im HHJ 2015 nicht überschritten. Nicht 
in Anspruch genommene Mittel in Höhe von 1.181.179,59 EUR werden in das Folgejahr übertragen. Entsprechend der 
Festlegung der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsführung 2015 gem.  § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 
2 LHO verwendet.                                                                                                                                                                                        
Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe 
von 1.834.312,88 EUR werden in das Folgejahr übertragen.                                                                                                                                                                                                         

- 109 -



Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Hochschule Harz Wernigerode

 3. Differenzierung der Einnahmen 

 3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens  im HS-Bereich 

WPL 2015 Ist-Einnahmen 
per 31.12.15

mehr /
weniger

2 3 4

13.768.800,00 13.768.800,00 0,00

530.000,00 530.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

202.100,00 159.570,00 -42.530,00

0,00 0,00 0,00

14.500.900,00 14.458.370,00 -42.530,00

0,00 0,00 0,00

196.000,00 271.956,56 75.956,56

0,00 0,00 0,00

0,00 1.179.574,11 1.179.574,11

14.696.900,00 15.909.900,67 1.213.000,67

 3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich 

TG 81
Drittmittel
forschung

TG 82
so. zweckgeb. 

Mittel

TG 83
Auftrags-
forschung

TG 84
Wirtschaftl. 
Leistungen

gesamt

Einnahmen 1.467.384,75 2.106.629,52 295.561,37 112.141,38 3.981.717,02

davon: Bestandsübertragung  
            aus Vorjahr       519.176,89 990.381,18 178.491,02 21.755,91 1.709.805,00

Ausgaben 1.467.384,75 2.106.629,52 295.561,37 112.141,38 3.981.717,02

davon: Bestandsübertragung  
             ins Folgejahr       504.416,31 1.115.842,45 140.750,18 73.303,94 1.834.312,88

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

a) Landeszuschüsse 

d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage 

e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr

Zuschuss Betrieb (Kap. 0617 Titel 685 02)

Zuschuss Investitionen (Kap. 0617 Tit. 894 02)

Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt 

Zuschuss Leistungsbudget (Kap.0602 Tit. 685 05

Zusch. für Tarif- u. Besoldungserhöhungen (Kap. 0617 Tit. 685 04)

Zuschuss f. voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13)

Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt

b) weitere Zuweisungen ( BfA, etc)

c) Eigene Einnahmen 
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Hochschule Merseburg 

1.  Mittelbewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsdurchführung  

davon
HS-Bereich

davon
Drittmittel-

bereich

gesamt

2 3 4 5

180.000,00 230.527,50 1.114.580,88 1.345.108,38

18.567.500,00 18.521.571,00 2.314.136,78 20.835.707,78

0,00 1.313.085,78 3.003.797,85 4.316.883,63

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.313.085,78 3.003.797,85 4.316.883,63

18.747.500,00 20.065.184,28 6.432.515,51 26.497.699,79

15.165.700,00 13.665.399,34 2.060.937,15 15.726.336,49

2.982.000,00 3.747.428,38 687.365,41 4.434.793,79

0,00 24.641,10 172.106,00 196.747,10

0,00 0,00 0,00 0,00

599.800,00 171.458,95 18.649,59 190.108,54

0,00 2.456.256,51 3.493.457,36 5.949.713,87

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.456.256,51 3.493.457,36 5.949.713,87

18.747.500,00 20.065.184,28 6.432.515,51 26.497.699,79

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Entwicklung der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

0,00

0,00

0,00

0,00

dav.: 9.1 - Zuführung an die hochschuleigene 
                  Ausgleichsrücklage
dav.: 9.2 -  Bestandsübertrag in das Folgejahr      

Ausgaben gesamt

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben

Ergebnis:
Die Übersicht zum Jahresabschluss der Hochschule Merseburg enthält alle Einnahmen und Ausgaben der Hochschule und 
weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus.
Die Hochschule kann im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnisse Ausgaben bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 
(Verfügungsrahmen) leisten. 
Der Verfügungsrahmen im HS-Bereich in Höhe von insgesamt 20.065.184,28 EUR wurde im HHJ 2015 nicht überschritten. 
Nicht Anspruch genommene Mittel in Höhe von 2.456.256,51 EUR wurden in das Folgejahr übertragen (endgültiger 
Jahresabschluss). Entsprechend der Festlegung der Hochschule werden diese Mittel im Rahmen der Haushaltsdurchführung 
2016 gem. § 114 HSG LSA i.V. mit § 45 Abs. 2 LHO (oder i.V. m.§§ 25, 62 LHO) verwendet.
Der Verfügungsrahmen im Drittmittelbereich wurde ebenfalls nicht überschritten. Nicht in Anspruch genommene Mittel in 
Höhe von 3.493.457,36 EUR wurden in das Folgejahr übertragen. 

HGr. 4 - Personalausgaben

HGr. 5 - Sächl. Verwaltungsausgaben

HGr. 6 - Ausgaben für Zuschüsse

HGr. 7 - Baumaßnahmen

HGr. 8 - Investitionen

HGr. 9 - Besondere Finanzierungsausgaben    

HGr. 2 - Zuweisungen und Zuschüsse 

HGr. 3 - Besondere Finanzierungseinnahmen 
dav.: 3.1 - Zuführung aus der hochschuleigenen 
                  Ausgleichsrücklage
dav.: 3.2 - Bestandsübertrag aus dem Vorjahr 

Einnahmen gesamt

Ausgaben

Bestand am 01.01.2015 ( = Bestand am 31.12.2014)

- Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage

+ Zuführung an die hochschuleigene Ausgleichsrücklage

Bestand am 31.12.2015

Wirtschaftsplan  
der Hochschule Merseburg

Soll  WPL 2015 Ist WPL zum 31.12.2015

1

Einnahmen

HGr. 1 - eigene Einnahmen
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Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2015
der Hochschule Merseburg 

 3. Differenzierung der Einnahmen 

 3. 1. Nachweis der Höhe des Verfügungsrahmens  im HS-Bereich 

WPL 2015 Ist -Einnahmen 
per 31.12.2015

mehr /
weniger

2 3 4

17.702.700,00 17.702.700,00 0,00

599.800,00 599.800,00 0,00

0,00 0,00 0,00

265.000,00 219.071,00 -45.929,00

0,00 0,00 0,00

18.567.500,00 18.521.571,00 -45.929,00

0,00 0,00 0,00

180.000,00 230.527,50 50.527,50

0,00 0,00 0,00

0,00 1.313.085,78 1.313.085,78

18.747.500,00 20.065.184,28 1.317.684,28

 3. 2. Nachweis des Verfügungsrahmens im Drittmittel-Bereich 

TG 81
Drittmittel
forschung

TG 82
so. zweckgeb. 

Mittel

TG 83
Auftrags-
forschung

TG 84
Wirtschaftl. 
Leistungen

gesamt

Einnahmen 1.371.496,88 3.657.423,91 583.950,99 819.643,73 6.432.515,51

davon: Bestandsübertragung  
            aus Vorjahr       154.993,17 2.542.843,03 98.769,45 207.192,20 3.003.797,85

Ausgaben 1.371.496,88 3.657.423,91 583.950,99 819.643,73 6.432.515,51

davon: Bestandsübertragung  
             ins Folgejahr       232.807,70 2.601.810,01 143.350,90 515.488,75 3.493.457,36

Saldo Einnahmen ./. Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verfügungsrahmen im HS-Bereich gesamt 

Zuschuss Leistungsbudget (Kap. 0602 Tit. 685 05)

Zusch. für Tarif- u. Besoldungserhöhungen (Kap. 0618 Tit. 685 04)

Zuschuss f. voll freigestelltes PR-Mitglied (Epl. 13)

Landeszuschüsse (Epl. 06 und Epl. 13) gesamt

b)  weitere Zuweisungen ( BfA, etc)

c)  Eigene Einnahmen 

1

a) Landeszuschüsse 

Zuschuss Betrieb (Kap. 0618 Tit. 685 02)

 Zuschuss Investitionen (Kap. 0618 Tit. 894 02)

d) Entnahme aus der hochschuleigenen Ausgleichsrücklage 

e) Bestandsübertrag aus dem Vorjahr
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Martin-Luther-Universität Halle 
Gewinn- und Verlustrechnung 2015 für die Medizinische Fakultät (0605): 
 
Zugewiesene Mittel des Erfolgsplanes und wirtschaftlicher Erfolg nach der Transparenzrechnung 

 
Die Gewinn- und Verlustrechnung als Bestandteil der Mittelverwendung ergibt sich aus der entsprechend des HMG 
LSA und dem Geschäftsbesorgungsvertrag vorgenommenen Transparenzrechnung. 
 

Lfd. Nr. und Bezeichnung gem. 
Erläuterungsbericht (HGB) 

Kontengruppe und Zweckbestimmung  
gem. Wirtschaftsplan 2015 

    EUR 

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 40 Erlöse aus allg. stat. Krankenhausleistungen 
(nicht geplant) 0,00  

2. Erlöse aus Wahlleistungen 41 Erlöse aus Wahlleistungen (nicht geplant) 0,00  

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des 
Krankenhauses 

 
42 

 
59 

Erlöse aus ambulanten Leistungen des 
Krankenhauses 
 
Erstattung 2003 – 2011 HS-Ambulanz 

5.469.551,21 
 

178.486,20 

4. Nutzungsentgelte der Ärzte 43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der 
Ärzte lfd. Jahr 

34.807,40 
 

5. Verminderung des Bestandes an 
unfertigen Leistungen 55 Bestandsveränderung unfertige Leistungen 

(nicht geplant) 0,00  

6. 
 

Zuweisungen und Zuschüsse der 
öffentlichen Hand,  
soweit nicht unter 11. 

 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen 
Hand für lfd. Zwecke 

   57.296.152,56  
 

 davon Zuweisungen des Landes 472 Zuschuss der Finanzierung für 
Grundausstattung FuL 36.754.192,36 

  472 Zuschuss der Finanzierung für 
Forschungsergänzungssausstattung FuL 14.290.349,00 

  472     Sonstige Zuschüsse 539.263,51 

 davon Abgrenzung nicht verwendete 
Zuschüsse lfd. Aufwendungen 754 Abgrenzung nicht verwendete Zuschüsse lfd. 

Aufwendungen 
0,00 

 

 davon sonstige Zuweisungen   0,00  
 

7. Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, 
soweit nicht unter 11.  

  
3.848.370,54  

8. Sonstige betriebliche Erträge    3.290.343,81 

   44 Rückvergütungen  10,65 

 
  

472 Sonstige Zuweisungen (nicht geplant) Erstatt. 
Mutterschutz U2 

           
118.002,46  

 
   54 Auflösung Rückstellungen (nicht geplant) -16.022,05  

 
  

56 
Erlöse innerbetriebliche 
Leistungsverrechnung (ZMG, KKS, 
Auftragsforschung) 

1.111.251,27  

  57 Sonstige ordentliche Erträge 410.775,38 
  59 Übrige Erträge (nicht geplant) 1.569.326,10 

 
davon Erträge aus innerbetrieblicher 
Leistungsverrechnung mit dem 
Universitätsklinikum 

57 Sonstige ordentliche Erträge            97.000,00 
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Lfd. Nr. und Bezeichnung gem. 
Erläuterungsbericht (HGB) 

Kontengruppe und Zweckbestimmung  
gem. Wirtschaftsplan 2015 

9. Personalaufwand      

 a) Löhne und Gehälter 60 - 64 Personalaufwand 40.242.938,07 
 

 
b) Soziale Abgaben und 
Aufwendungen für Altersversorgung 
und für Unterstützung 

60 - 64 Personalaufwand 6.101.461,43 
 

 davon Altersversorgung 60 - 64 Personalaufwand 1.147.113,18  
10. Materialaufwand      

 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe    8.108.071,90  

   66 Medizinischer Bedarf 3.473.642,67  
   67 Wasser, Energie, Brennstoffe 2.753.427,61  
  68 Wirtschaftsbedarf 165.361,13 
   75 Sachaufwand DRIM 1.715.640,49  

 b) Aufwendungen für bezogene 
Leistungen    2.560.021,76 

   65 Lebensmittel 138.019,40  
   66 Medizinischer Bedarf 643.315,10 
   68 Wirtschaftsbedarf 1.778.687,26 

 
davon Aufwendungen aus inner-
betrieblicher Leistungsverrechnung mit 
dem Universitätsklinikum 

78 Sonstiger ordentlicher Aufwand 
2.747.900,00 

11. Erträge aus der Zuwendung zur 
Finanzierung von  Investitionen    10.012.019,60 

12. Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten 49 

Erträge aus der Auflösung von Sonder-
posten/Verbindlichkeiten aus noch nicht 
verwendeten Fördermitteln 

4.081.466,88 

13. Aufwendungen aus der Zuführung zu 
Sonderposten    10.160.649,68 

14. 
Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen 

76 Abschreibung auf Sachanlagen 4.097.585,53 

15. Sonstige betriebliche Aufwendungen    9.066.560,99 
   43 Nutzungsentgelt Vorjahre 8.509,10 
  69 Verwaltungsbedarf 1.992.918,57 
   70 Zentrale Dienstleistungen 25.505,27  
   72 Instandhaltung 2.179.704,12 
   73 Steuern, Abgaben, Versicherungen 643.735.07 
   75 Sachaufwand DRIM 2.768.872,65 
  76 Abschreibungen 30,65 
   77 Nutzungsgebühr für Anlagegüter 87.644,88 
   78 Sonstiger ordentlicher Aufwand 706.318,42  
   79 Übrige Aufwendungen 653.322,26  

16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50 Zinsen und ähnliche Erträge 84,00 
17. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 875,84 

18. Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit    21.896,32 

19. Außerordentlicher Aufwand     0,00  
20. Sonstige Steuern 73 Steuern, Abgaben, Versicherungen 21.896,32 

21. Jahresüberschuss     0,00 
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 Teil B - Finanzplan    

   Zuschüsse  

  470000 Zuschüsse für Investitionen 
Grundausstattung 1.331.900,00 

  470010 Zuschüsse für Investitionen 
Forschungsergänzungsausstattung 482.400,00 

   Umwidmung aus Erfolgsplan 3.799.442,64 

  
 

in 2014 nicht verwendete Fördermittel 
(Freigabe der 
Bewirtschaftungsbeschränkung) 0,00 

   Zwischensumme Zuführungen 5.613.742,64 

   Sonstige Zuführungen 0,00 

   Gesamtsumme Zuführungen 5.613.742,64 

     

  II Investitionen  

  01 Grundstücke und bauliche Anlagen 0,00 

  06 Technische Anlagen  286.313,31 

  07 Geräte und Ausstattungen 2.720.332,47 

  08 Anlagen im Bau 5.497.484,59 

  09 Software 126.145,19 

   Gesamtsumme Investitionen 8.630.275,56 

     

   Gesamtinvestitionen Finanzplan 8.630.275,56 

   Gesamtzuführungen Finanzplan * 5.613.742,64 
 
* Die Differenz zwischen den Gesamtzuführungen Finanzplan und Gesamtinvestitionen Finanzplan beinhaltet die 

Verwendung der Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Fördermitteln der Vorjahre. 
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Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
Gewinn- und Verlustrechnung 2015 für die Medizinische Fakultät (0608): 
 
Zugewiesene Mittel des Erfolgsplanes und wirtschaftlicher Erfolg nach der Transparenzrechnung 

 
Die Gewinn- und Verlustrechnung als Bestandteil der Mittelverwendung ergibt sich aus der entsprechend dem HMG 
LSA und dem Geschäftsbesorgungsvertrag vorgenommenen Transparenzrechnung. 
 
Die ausgewiesenen Positionen beinhalten weder die Zuschüsse noch die Personalkosten für das Ärztliche Personal 
gemäß §4 Abs. 6 HMG LSA (46.626.100 Euro). 
 

Lfd. Nr. und Bezeichnung gem. 
Erläuterungsbericht (HGB) 

Kontengruppe und Zweckbestimmung  
gem. Wirtschaftsplan 2015 

    EUR 

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 40 Erlöse aus allgemeinen stationären 
Krankenhausleistungen (nicht geplant) 0,00  

2. Erlöse aus Wahlleistungen 41 Erlöse aus Wahlleistungen 
(nicht geplant) 0,00  

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des 
Krankenhauses 42 Erlöse aus ambulanten Leistungen des 

Krankenhauses 
3.209.633,08 

 

4. Nutzungsentgelte und sonstige 
Abgaben 43 Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben          2.360,13 

5. Erhöhung des Bestandes an 
unfertigen Leistungen 55 Bestandsveränderung unfertige Leistungen 

(nicht geplant) 0,00  

6. 
 

Zuweisungen und Zuschüsse der 
öffentlichen Hand,  
soweit nicht unter 11. 

 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen 
Hand für lfd. Zwecke 

   47.684.892,28  
 

 davon Zuweisungen des Landes 472 Zuschuss der Finanzierung für 
Grundausstattung FuL 32.871.900,00 

  

 
472 

 
472 

Zuschuss der Finanzierung für 
Ergänzungssausstattung FuL 
Zuschuss für Tarif- und 
Besoldungserhöhungen 

 
14.119.000,00 

 
674.498,00 

 davon sonstige Zuweisungen 

472 
 
 

472 

Sonstige Zuweisungen 
(sonstige Geldgeber) 
 
Zuführung aus LOM 

18.961,51 
 
 

532,77 

7. Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, 
soweit nicht unter 11.  

  
0,00  

8. Sonstige betriebliche Erträge    635.943,05 

  44 Erstattungen des Personals 0,00 

   45 Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben 1.929,40  

   54 Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen 52.288,65 

  57 Sonstige ordentliche Erträge 542.844,18 
  59 Übrige Erträge 38.880,82 
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Lfd. Nr. und Bezeichnung gem. 
Erläuterungsbericht (HGB) 

Kontengruppe und Zweckbestimmung  
gem. Wirtschaftsplan 2015 

9. Personalaufwand    37.840.187,37 
 a) Löhne und Gehälter 60 – 64 Personalaufwand 31.682.660,08 

 
b) Soziale Abgaben und 
Aufwendungen für Altersversorgung 
und für Unterstützung 

60 - 64 Personalaufwand - Sozialabgaben 6.157.527,29   

10. Materialaufwand 
(Summe aus 10a) und 10b))    6.773.426,12 

 a) Aufwendungen für bezogene Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe    5.614.160,55  

 und Waren  66 Medizinischer Bedarf 4.017.200,97  
   67 Wasser, Energie, Brennstoffe 1.482.551,92  
   68 Wirtschaftsbedarf 114.407,66  

 b) Aufwendungen für bezogene 
Leistungen    1.159.265,57  

   65 Bezogene Leistungen Lebensmittel 16,00  
  66 Medizinischer Bedarf 1.900,00 
   68 Wirtschaftsbedarf 1.157.349,57  

11. Erträge aus der Zuwendung zur 
Finanzierung von Investitionen   0,00* 

12. Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten 49 

Erträge aus der Auflösung von Sonder-
posten/Verbindlichkeiten aus noch nicht 
verwendeten Fördermitteln 

0,00  

13. Aufwendungen aus der Zuführung zu 
Sonderposten   0,00* 

14. Abschreibungen auf Gegenstände und 
Sachanlagen 76 Abschreibungen auf Gegenstände und 

Sachanlagen 311.363,02  

15. Sonstige betriebliche Aufwendungen    6.607.852,03  
   69 Verwaltungsbedarf 712.720,07  

   70 Aufwendungen für Zentrale 
Dienstleistungen 1.305.000,00  

   72 Instandhaltung 1.845.501,68  
   73 Steuern, Abgaben, Versicherungen 433.861,09  
   78 Sonstiger ordentlicher Aufwand 2.268.674,57  
   79 Übrige Aufwendungen 42.094,62 

16. Erträge aus Beteiligungen 50 Erträge aus Beteiligung 0,00  
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 51 Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 

18. Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit    0,00  

19. Steuern   0,00  

20. Jahresüberschuss     0,00 

21. Entnahme aus Kapitalrücklagen     0,00  

22. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust     0,00  

* Investitionen werden nach Krankenhausbuchführungsverordnung neutralisiert. 
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 Teil B - Finanzplan    

  I Zuschüsse  

   Zuschüsse für Investitionen 
Grundausstattung 1.596.737,59 

   Zuschüsse für Investitionen 
Ergänzungsausstattung 

 
466.210,15 

   Gesamtsumme Zuführungen 2.062.947,74 

     

  II Investitionen  

  01 Gebäude und bauliche Anlagen 324.388,39 

  07 Einrichtungen und Ausstattungen  1.304.823,90 

  08 Anlagen im Bau/ Anzahlungen 15.013,58 

  09 Software, Immaterielle 
Vermögensgegenstände 418.721,87 

   Gesamtsumme Investitionen 2.062.947,74 

     

   Gesamtinvestitionen Finanzplan 2.062.947,74 
   Gesamtzuführungen Finanzplan  2.062.947,74 
     
   Differenz 0,00 

 
Der Zugang an Anlagevermögen in 2015 stellt sich auf der Aktivseite in der Gesamthöhe dar. Gleichzeitig wurde ein 
Sonderposten in gleicher Höhe zur Finanzierung des Anlagevermögens passiviert. 
 
 
 
Als Finanzanlage ist folgende Beteiligung ausgewiesen: 
 
 Anteil am Kapital Eigenkapital 

2015* 
TEUR 

Ergebnis 
2015* 
TEUR 

Zentrum für Neurowissenschaftliche 
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH 
Magdeburg 

49% 1.117 36 

* vorläufig 
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